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Teil A: Begründung 

1. Anlass der Planung, Zielsetzung der Planung 

1.1. Planungserfordernis und Anlass 

Die Gemeinde Callenberg beabsichtigt mit der Überplanung eines Bereiches an der 
Waldenburger Straße in Langenchursdorf im Nordwesten des Ortsteils mittels 
Bebauungsplan nach § 30 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) eine maßvolle Ergänz-
ung der gemischten Bauflächen in der Gemeinde zu ermöglichen. Geplant ist ein 
dörfliches Wohngebiet, welches dem Wohnen sowie der Unterbringung von land- 
und forstwirtschaftlichen Nebenerwerbsstellen dienen soll. Eine gleichgewichtige 
Mischung ist nicht erforderlich, die Landwirtschaft erfährt keinen Vorrang. Somit 
kann potenziellen Investoren mit der Zulässigkeit sowohl von Wohnen als auch von 
Nicht - Wohnnutzung ein möglich breiter Spielraum eröffnet werden. Mit der Fest-
setzung eines dörflichen Wohngebietes verbindet sich die Idee einer lebendigen 
Nutzungsmischung eines Bereiches in Langenchursdorf.  
 
Im Bereich des Flurstücks 414/4 der Gemarkung Langenchursdorf soll die unbe-
baute Fläche einer angemessenen Nutzung zugeführt werden. Der Eigentümer des 
Flurstücks plant maximal 2 bis 3 Bauparzellen für freistehende Gebäude. Die 
Erschließung ist bereits über die Waldenburger Straße gesichert. 
 
Der Vorhabenbereich mit einer Fläche von 2.385 m2 (die Kompensationsfläche für 
den Eingriff in Natur und Landschaft ist innerhalb und außerhalb dieses Geltungs-
bereiches vorgesehen, Planteil I und II) befindet sich im Außenbereich der 
Gemeinde. Somit ist für die Aufstellung des Bebauungsplanes ein zweistufiges 
Verfahren mit Umweltbericht gemäß § 2a BauGB erforderlich. Es kann weder das 
vereinfachte Verfahren gemäß § 13 BauGB noch das beschleunigte Verfahren nach 
§ 13 a BauGB Anwendung finden. 
 
Die Gemeinde Callenberg ist insbesondere als Wohnungsbaustandort stark nach-
gefragt. Anliegen dieser Planung ist es, eine dem Wohl der Allgemeinheit ent-
sprechende sozialgerechte Bodennutzung zu gewährleisten. Der Bebauungsplan 
soll eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen 
und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber 
künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt, sichern. 
 
Der Bauflächenbedarf im Außenbereich resultiert insbesondere daraus, dass kaum 
alternativen Baugrundstücke bzw. Potenziale im Innenbereich sowie in den geneh-
migten Bebauungsplangebieten kurzfristig zur Verfügung stehen. Die Bebauungs-
plangebiete sind alle fast vollständig ausgeschöpft. Auch kann die Weiterent-
wicklung eines Waldhufendorfes keine ausschließlich innerörtliche Verdichtung sein. 
Sie würde den Charakter und die Ortstruktur nachhaltig verändern 
 
Da die Planung und Erschließung eines neuen Baufeldes 1 bis 2 Jahre dauert, ist 
die Gemeinde Callenberg somit entsprechend ihrer Versorgungspflicht nunmehr 
gefordert neues Bauland zu planen und zu erschließen. Die Gemeinde entspricht 
den Zielen der Landesentwicklungsplanung sowie der Regionalplanung, indem sie 
die bauliche Eigenentwicklung der Gemeinde fordert. Vom Gemeinderat wurde am 
29. März 2021 der Aufstellungsbeschluss für diese städtebauliche Planung gefasst. 
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1.2. Planungsziele und –zwecke 

Planungserfordernis und - anlass gemäß § 1 Abs. 3 BauGB sind durch folgendes 
hinreichend begründet: 
 

• Reaktion auf die derzeitige Marktsituation, indem verstärkt Eigenheimbau-
flächen nachgefragt und dementsprechend kurzfristig Bauland bereitzustellen 
ist. 

• Bereitstellung von baulichen Entwicklungsflächen für den Eigenheimbau; Bau-
voranfragen für das Plangebiet liegen vor. 

• maßvolle Ausgestaltung des Gebietes zur Sicherung gesunder Wohn- und 
Arbeitsbedingungen. 

1.3. Erforderlicher Planungsinhalt nach Baugesetzbuch 

Für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Plangebietes sind auf der 
Grundlage der Planungsziele Festsetzungen zu 

• Art der baulichen Nutzung, 
• Maß der baulichen Nutzung, 
• überbaubare Grundstücksflächen und 
• örtliche Verkehrsflächen 

erforderlich. 

2. Planungsrechtliche Voraussetzungen 

2.1. Rechtliche Grundlagen 

Die Bauleitplanung findet ihre Rechtsgrundlage in folgenden Gesetzen und 
Verordnungen, wobei jeweils die aktuelle Gesetzesfassung zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses gilt: 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I 
S. 4147) geändert worden ist. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S.3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.06.2021 
(BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. I S.58), die zuletzt durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

Raumordnungsgesetz (ROG) i.d.F. vom 22.12.2008 (BGBl. I, S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 03.12.2020 (BGBl. I S. 2694) geändert worden 
ist. 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.08.2021 (BGBl. I .S. 3908) geändert 
worden ist. 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das durch Artikel 14 des 
Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) geändert worden ist 

Landesrecht: 

Sächsische Bauordnung (SächsBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11.05.2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch Artikel 6 der Verordnung vom 
12.04.2021 (SächsGVBl S. 517) geändert worden ist. 



Bebauungsplan „dörfliches Wohngebiet 
an der Waldenburger Straße“ 

__________________________________________________________________________________ 
Sachsen Consult Zwickau  November 2021  Seite 8 

Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 09.03.2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16.12.2020 (SächsGVBl. S. 722) geändert worden ist. 

Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG) vom 06.06.2013 (SächsGVBl. 
S. 451), das zuletzt durch das Gesetz vom 09.02.2021 (SächsGVBl S. 243) 
geändert worden ist. 

Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen - 
Landesplanungsgesetz (SächsLPlG) vom 11.12.2018 (SächsGVBl. S. 706), das 
durch Artikel 4 der Verordnung vom 12.04.2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert 
worden ist. 

2.2. Verfahren 

Auf Grund des Planungserfordernisses wurde am 29.03.2021 in öffentlicher Sitzung 
des Gemeinderates die Aufstellung des Bebauungsplanes „Wohngebiet an der 
Waldenburger Straße“ beschlossen. Da die Fläche jedoch an eine bestehende 
gemischte Baufläche (siehe Flächennutzungsplan) angrenzt, wird inzwischen die 
Entwicklung bzw. Erweiterung eines dörflichen Wohngebietes favorisiert. 
 
Der Bebauungsplan „dörfliches Wohngebiet an der Waldenburger Straße“ mit 
integrierter Grünordnung wird im zweistufigen Regelverfahren nach BauGB auf-
gestellt. Das reguläre Aufstellungsverfahren ist im Wesentlichen in den §§ 2 bis 4b 
und 10 geregelt. Gemäß § 2a BauGB ist der Begründung ein Umweltbericht als 
gesonderter Teil beizufügen. In der Umweltprüfung werden die voraussichtlichen 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben 
und bewertet.  
 
Die Vorgaben des BauGB für das reguläre Aufstellungsverfahren bis zum Satzungs-
beschluss und der Anzeige beim Landratsamt Zwickau fassen sich wie folgt 
zusammen: 
 
• Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB) 
• Erarbeitung des Vorentwurfs mit Umweltbericht 
• Billigung des Vorentwurfs mit Begründung und Umweltbericht durch den 

Gemeinderat Callenberg 
• Beschluss zur öffentlichen Auslegung des Vorentwurfs 
• Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung im Amtsblatt und im Internet 
• frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung in Form einer Auslegung des Vorentwurfs 

mit Umweltbericht nach § 4 Abs. 1 BauGB 
• Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach  

§ 3 Abs. 1 BauGB 
• Erarbeitung des Entwurfs und Fortschreibung des Umweltberichts 
• Billigung des Entwurfes des Bebauungsplanes und des Umweltberichts durch 

den Gemeinderat Callenberg 
• Beschluss zur öffentlichen Auslegung des Entwurfs 
• Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung im Amtsblatt und im Internet 
• öffentliche Auslegung des Entwurfs mit der Begründung und den nach 

Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbe-
zogenen Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB 

• Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum 
Entwurf nach § 3 Abs. 2 BauGB 

• Behandlung der Stellungnahmen und Abwägung des Entwurfs (Abwägungs-
beschluss) 

• Erarbeitung des Satzungsexemplars mit Begründung, Umweltbericht und zu-
sammenfassender Erklärung 

• Satzungsbeschluss nach § 10 Abs. 1 BauGB 
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• Ausfertigung des Planes 
• ortsübliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses und Bereithalten des 

Planes mit Begründung, Umweltbericht und zusammenfassender Erklärung 
• Anzeige der Satzung beim Landratsamt Zwickau 
• Überwachung der Vorgaben des Umweltberichts 
 

Zum Bebauungsplan (Vorentwurf vom April 2021 und Entwurf vom August 2021) 
wurden die folgenden Behörden und Träger öffentlicher Belange beteiligt: 

Träger öffentlicher Belange 

• Landesdirektion Chemnitz, Abt. Raumordnung, Stadtentwicklung 
• Planungsverband Region Chemnitz, Verbandsgeschäftsstelle 
• Landratsamt Zwickau, Amt für Kreisentwicklung, Bauaufsicht und Denkmal-

schutz 
• Landesamt für Denkmalpflege 
• Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
• Landesamt für Archäologie Sachsen 
• Sächsisches Oberbergamt 
• Landesamt für Straßenbau und Verkehr 
• Polizeidirektion Zwickau 
• Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Chemnitz 
• Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement 
• Regionaler Zweckverband Wasserversorgung RZV 
• WAD GmbH 
• Zweckverband Abfallwirtschaft Südwestsachsen 
• Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH 
• inetz GmbH 
• Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH 
 
Nachbargemeinden: 

• Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal 
• Gemeindeverwaltung St. Egidien 
• Stadtverwaltung Glauchau 
• Stadtverwaltung Waldenburg 
• Stadtverwaltung Limbach-Oberfrohna 
• Gemeindeverwaltung Remse 
• Stadtverwaltung Chemnitz 

3. Übergeordnete planerische Vorgaben, erforderliche ergänzende Fach-
leistungen 

3.1. Vorhandene bzw. in Aufstellung befindliche überörtliche Planungen 

Landesentwicklungsplan 2013: 

Für die allgemeine Siedlungsentwicklung in den Gemeinden gelten die landes-
planerischen Vorgaben des Kapitels 2.2.1 zum Siedlungswesen im LEP. Die darin 
enthaltenen Ziele und Grundsätze der Raumordnung sind von den Gemeinden bei 
der Aufstellung von Bebauungsplänen aufgrund bundesrechtlicher Regelungen zu 
beachten bzw. zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 ROG, § 1 Abs. 4 BauGB). 
Dabei ist das Ziel 2.2.1.6 besonders bedeutsam, da es an das Zentrale-Orte-
Konzept, als eine wesentliche Grundlage des LEP anknüpft und die Siedlungs-
entwicklung nichtzentraler Orte an Maß der Eigenentwicklung bindet (aus: Ausleg-
ungshinweise des Staatsministeriums des Innern zum Begriff der Eigenentwicklung 
im Sinne des Ziels 2.2.1.6 LEP 2013). 
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Die Gemeinde Callenberg befindet sich im verdichteten Bereich des ländlichen 
Raums zwischen den Oberzentren Chemnitz und Zwickau sowie dem mittel-
zentralen Städteverbund Sachsenring und dem Mittelzentrum Limbach-Oberfrohna 
und besitzt keine zentralörtliche Funktion. Die Siedlungsentwicklung der Gemeinde 
mit ca. 5.000 Einwohnern kann demzufolge nur im Rahmen der baulichen Eigen-
entwicklung erfolgen, die sich aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung, den 
Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung an zeitgemäße Wohnverhältnisse und den 
Ansprüchen ortsangemessener Gewerbebetriebe bzw. Dienstleistungseinrichtungen 
ergibt. 
 
G 1.2.4 Die verdichteten Bereiche im ländlichen Raum sollen als Siedlungs-, Wirt-
schafts- und Versorgungsräume mit ihren Zentralen Orten in ihrer Leistungskraft so 
weiterentwickelt werden, dass von ihnen in Ergänzung zu den Verdichtungsräumen 
Entwicklungsimpulse in den ländlichen Raum insgesamt ausgehen. 
 

 Insbesondere aufgrund der verkehrsgünstigen Lage der Gemeinde Callenberg 
und der guten Entwicklung der weichen Standortfaktoren steigt die Nachfrage nach 
Wohnflächen. 
 
G 2.2.1.1 Die Neuinanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrs-
zwecke soll in allen Teilräumen Sachsens vermindert werden. Bei der Neuinan-
spruchnahme von Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke soll bei Kompen-
sationsmaßnahmen vorrangig auf eine Entsiegelung hingewirkt werden 
 

 Entsiegelungsflächen stehen der Gemeinde Callenberg nicht zur Verfügung. 
Als Kompensation für den Eingriff in Natur und Landschaft sind die Anlage einer 
Blühwiese im nahen Umfeld sowie eine Heckenpflanzung geplant. 
 
Z 2.2.1.4 Die Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile ist nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn innerhalb dieser Ortsteile 
nicht ausreichend Flächen in geeigneter Form zur Verfügung stehen. Solche neuen 
Baugebiete sollen in städtebaulicher Anbindung an vorhandene im Zusammenhang 
bebaute Ortsteile festgesetzt werden. 
 
Z 2.2.1.9 Eine Zersiedlung der Landschaft ist zu vermeiden. 
 
G 2.2.2.2 Die Entwicklung der Städte und Dörfer soll so erfolgen, dass 

- das historische Siedlungsgefüge angemessen berücksichtigt,  
- die Innenstädte beziehungsweise Ortskerne der Dörfer als Zentren für Wohnen, 

Gewerbe und Handel, Infrastruktur und Daseinsvorsorge gestärkt und weiter-
entwickelt, 

- Brachflächen einer neuen Nutzung zugeführt, 
- eine energiesparende und energieeffiziente, integrierte Siedlungs- und Ver-

kehrsflächenentwicklung gewährleistet, 
- die gesundheitlichen Belange der Bevölkerung berücksichtigt sowie  
- beim Stadt-, beziehungsweise Dorfumbau bedarfsgerecht sowohl Maßnahmen 

zur Erhaltung, Aufwertung, Umnutzung, zum Umbau und Neubau als auch zum 
Rückbau umgesetzt werden. 

 

 Das geplante Bebauungsplangebiet befindet sich im Anschluss an die ge-
schlossene Bebauung an der Waldenburger Straße. In der Gesamtbetrachtung des 
Siedlungsbildes stellt die geplante Bebauung eine sinnvolle Anbindung an den 
Siedlungskörper dar. Der Innenbereich wird maßvoll ergänzt, ohne dass eine raum-
greifende Entwicklung in den Außenbereich erfolgt.  
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Regionalplan Chemnitz - Erzgebirge vom 31.07.2008: 

Der Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge vom 31.07.2008 einschließlich der 1. Teil-
fortschreibung Regionale Vorsorgestandorte (28.10.2004) und der 2. Teilfortschrei-
bung Windenergienutzung (20.10.2005) ist bei der Planung zu berücksichtigen. 
Weitere fachliche Ziele der Regionalplanung sind wie folgt für den Planungsraum 
relevant: 
 
Z 2.6.1 Die historisch gewachsene regionale Siedlungsstruktur soll in ihrem hierar-
chisch gegliederten Funktionsaufbau erhalten und nach Erfordernis funktionsteilig 
weiterentwickelt werden. Als Grundgerüst der Siedlungsstruktur soll das punktaxiale 
System der höherrangigen Zentralen Orte (Ober- und Mittelzentren) und Regionalen 
Achsen im Zuge der Überregionalen Verbindungsachsen gestärkt und ausgebaut 
werden. Auf den Erhalt der typischen Funktionsverteilung in den lang gestreckten 
Siedlungsbändern der Waldhufenstruktur ist hinzuwirken. 
 
G 2.6.5 Im Rahmen der allgemeinen Siedlungsentwicklung der Region in Anwen-
dung von § 1a Abs. 1 BauGB sowie unter Berücksichtigung der demographischen 
Entwicklung und des Nachhaltigkeitsgebotes sollen flächensparende Bauformen 
bevorzugt werden. 
 
G 2.6.11 Die Weiterentwicklung von Siedlungen soll bei der kommunalen Planung 
verstärkt nach kinder- und familienfreundlichen Kriterien erfolgen, aber auch den 
wachsenden Anteil alter Menschen hinreichend berücksichtigen. 
 
G 2.6.13 Beim Erhalt, Um-, Aus- und Rückbau von Siedlungen soll auf die Wechsel-
beziehungen von Orts- und Landschaftsbild einschließlich der Bewahrung wichtiger 
Sichtachsen sowie auf eine ansprechende Ortsrandgestaltung geachtet werden. 
 
G 2.6.19 Anstelle von Neubau auf „grüner Wiese“ soll verstärkt die Revitalisierung 
brachliegender Flächen bzw. die Nach- und Umnutzung leerstehender Gebäude-
substanz erfolgen. Ortsbildtypische ländliche Bausubstanz soll soweit wie möglich in 
ihrer bestimmungsgemäßen Nutzung erhalten werden. Dabei kommt den denkmal-
geschützten oder ortsbild- und kulturlandschaftsprägenden Gebäuden eine beson-
dere Rolle zu. Im Rahmen der Dorferneuerung sind der Erhalt und eine geeignete 
Weiternutzung der historischen Bauernhöfe anzustreben. 
 
G 2.6.20 Der ländliche Raum – im Speziellen die Dörfer – ist unter Berücksichtigung 
der demographischen Entwicklung infrastrukturell, sozial und ökonomisch so zu 
entwickeln, dass die in weiten Teilen der Planungsregion kulturlandschaftsprägende 
Siedlungsstruktur und insbesondere die historischen Dorfkerne erhalten bleiben. 
 

 Die Hinweise sind insbesondere im Zuge der Ausführungsplanung zu berück-
sichtigen. 
 
G 3.2.7 Der Charakter gering verdichteter regionstypischer Waldhufendörfer oder -
dorfteile soll durch die Erhaltung möglichst frei stehender (Bauern-) Hofzeilen und 
dem Siedlungstyp entsprechend genutzter Zwischenbereiche gewahrt werden. 
 

 Durch den Bau von maximal 2-3 Gebäuden mit einer Grundflächenzahl von 
0,4 wird die historische Kulturlandschaft nicht beeinträchtigt. 
 
Z 6.1.3 Der dauerhafte Entzug von Nutzfläche für Versiegelung soll mit Rücksicht 
auf den Erhalt der Existenzgrundlagen der Landwirtschaft sparsam erfolgen.  
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Z 6.1.4 In den regionalen Teilräumen mit intensiver landwirtschaftlicher Nutzung und 
Tierproduktion außerhalb der dargestellten Vorbehaltsgebiete der Landwirtschaft, 
insbesondere in den mittleren und höheren Lagen des Erzgebirges, ist auf einen 
verstärkten Flächenschutz, vor allem bei den für die Versorgung von größeren Tier-
anlagen bzw. bei den zum Existenzerhalt der Erzeugerbetriebe erforderlichen 
Funktionsflächen hinzuwirken. Bei notwendigem Bodenentzug soll eine Minimierung 
des Flächenverbrauchs angestrebt werden. 
 

 Regional bedeutsame Anlagen der landwirtschaftlichen Tierhaltung sind durch 
die Planung nicht betroffen. Aufgrund der Hanglage sind die Flächen für die konven-
tionelle Landwirtschaft nur bedingt geeignet. 
 
Karte 2: Raumnutzung 

Gemäß Karte 2 zum Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge ist für den Planbereich ein 
Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft dargestellt.  
 

 

Abbildung 1: Regionalplan Chemnitz Erzgebirge, Karte 2 Raumnutzung 

 
Karte 5.1: Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen 
Teil: Naturhaushalt 

Das Gebiet des geplanten Vorhabenstandortes wird im Regionalplan als Gebiet mit 
potenzieller Wassererosionsgefahr sowie hoher geologisch bedingter Grundwasser-
gefährdung dargestellt. Die Hinweise sind insbesondere im Zuge der Ausführungs-
planung zu berücksichtigen. 
 
Karte 5.2: Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen 
Teil: Kulturlandschaft 

Die Vorhabenfläche befindet sich in einer ausgewählten kulturlandschaftlich bedeut-
samen Siedlung, in einem gering verdichteten Waldhufendorf. Für das Landschafts-
erleben und für das Erholungspotenzial spielen die noch verbliebenen (relativ) 
gering verdichteten Waldhufendörfer bzw. entsprechende Siedlungsteile eine 
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wichtige Rolle. Sie prägen die visuelle Eigenart der regionalen Landschaften 
entscheidend mit. Es sollten gemäß Regionalplan daher auf örtlicher Ebene bauleit-
planerische Strategien und praktikable bauliche Lösungsmöglichkeiten gesucht 
werden, hier zeitgemäße Siedlungsfunktionen mit der Bewahrung (der Reste) des 
wertvollen historischen Siedlungscharakters zu verbinden.  
 
Ziel der Weiterentwicklung des Waldhufendorfes kann nicht die ausschließliche 
innerörtliche Verdichtung sein. Sie würde den Charakter und die Ortstruktur nach-
haltig verändern und den Zielen der Landes- und Regionalplanung widersprechen. 
 
Auf dem Planungsgebiet ist der Bau von maximal 2-3 Gebäuden vorgesehen. Der 
Ortsrandbereich soll ein aufgelockertes Erscheinungsbild haben. Deshalb wird im 
Bereich des Flurstücks 414/4 die maximal zulässige Grundflächenzahl GRZ von 0,4 
festgesetzt. Die äußeren Gebäudekonturen in den Baufeldern sollen künftig zu 
einem harmonischen Siedlungsbild beitragen. In Anlehnung an die angrenzende 
vorhandene Bebauung wird die Zahl der Vollgeschosse mit zwei festgesetzt. 
 
Planentwurf des Regionalplanes Region Chemnitz 15.12.2015: 

Eine weitere Beurteilungsgrundlage der Planung ist der durch die Verbandsver-
sammlung des Planungsverbandes für die öffentliche Auslage beschlossene 
Entwurf des Regionalplans Region Chemnitz. Die im Planentwurf des Regional-
planes enthaltenen Ziele sind entsprechend § 3 Abs. 1 Nr. 4 Raumordnungsgesetz 
(ROG) in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung und somit als sonstige 
Erfordernisse der Raumordnung nach § 4 Abs. 1 ROG in Abwägungsentschei-
dungen und bei der Erstellung des Bebauungsplanes zu berücksichtigen. 
 
Z 1.2.1 Die historisch gewachsene dezentrale Siedlungsstruktur der Region mit dem 
punktaxialen zentralörtlichen System und den Regionalen Achsen als Grundgerüst 
ist zu stabilisieren und weiterzuentwickeln. Dabei ist auf die Nutzung und den Aus-
bau vorhandener sowie die Erschließung weiterer Potenziale für funktionsteilige Ent-
wicklungen im regionalen Interesse besonders hinzuwirken. 
 
Z 1.2.2 Im Rahmen der Siedlungsentwicklung der Region sind die Funktionen 
Wohnen - Arbeiten- Versorgen- Erholen einander so zuzuordnen, dass kurze Wege 
erhalten bleiben bzw. entstehen, räumlich bedingter Verkehrsaufwand reduziert und 
der weiteren Zersiedlung der Landschaft entgegengewirkt wird. 
 

 Insbesondere aufgrund der verkehrsgünstigen Lage der Gemeinde Callenberg 
und der guten Entwicklung der weichen Standortfaktoren steigt die Nachfrage nach 
Wohnraum. 
 
Z 1.2.7 Die Entwicklung der Baugebiete durch die Kommunen ist hinsichtlich 
Größenordnung und Schwerpunktsetzung darauf zu richten, die Flächeninan-
spruchnahme im Außenbereich zu minimieren, […]. 
 

 Das geplante Bebauungsplangebiet befindet sich im Anschluss an die ge-
schlossene Bebauung an der Waldenburger Straße. In der Gesamtbetrachtung des 
Siedlungsbildes stellt die geplante Bebauung eine sinnvolle Anbindung an den 
Siedlungskörper dar. Der Innenbereich wird maßvoll ergänzt, ohne dass eine 
raumgreifende Entwicklung in den Außenbereich erfolgt. 
 
G 1.2.4 Die Entwicklung der Siedlungen soll an den Prinzipien der Nachhaltigkeit 
orientiert und flächensparend erfolgen. Dabei sollen kompakte nutzungsgemischte 
Siedlungsstrukturen erhalten bzw. wiederhergestellt sowie die Besonderheiten der 
Siedlungs- und Bauformen in den jeweiligen Teilräumen berücksichtigt werden. 
Auch die Auswirkungen bei erhöhten geogenen und bergbauinduzierten Radon-
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konzentrationen sollen sowohl bei der Planung von neuen als auch bei Maßnahmen 
an bestehenden Siedlungsflächen hinreichend beachtet werden. 
 
G 2.1.5.1 […] Unvermeidbare Flächenbefestigungen sollen unter Beachtung bau-
licher Erfordernisse in möglichst weitgehend wasserdurchlässiger Bauweise 
erfolgen (Fuß- und Radwege, Park- und Hofflächen usw.), soweit dem keine 
Wasserschutzbelange entgegenstehen. Durch Versiegelung anfallendes nicht ver-
unreinigtes Niederschlagswasser soll vorzugsweise vor Ort zur Versickerung 
gelangen. 
 

 Die Hinweise sind insbesondere im Zuge der Ausführungsplanung zu berück-
sichtigen.  
 
G 2.3.1.1 Die Landwirtschaft ist in allen Teilen der Region so zu erhalten und zu ent-
wickeln, dass sie ihren Aufgaben zur Sicherung der Lebensgrundlagen und zur Ver-
sorgung der Bevölkerung auch unter den Herausforderungen von Klimaveränder-
ungen bzw. des Klimawandels nachkommen und zur Schonung von Natur und 
Umwelt sowie nachhaltig zur Pflege der Kulturlandschaft beitragen kann. 
 
Z 2.3.1.2 In allen Teilen der Region ist darauf hinzuwirken, dass der Entzug von 
nutzbarer Bodenfläche durch Versiegelung mit Rücksicht auf den Erhalt der 
Existenzgrundlagen der Landwirtschaft sparsam erfolgt. 
 

 Regional bedeutsame Anlagen der landwirtschaftlichen Tierhaltung sind durch 
die Planung nicht betroffen. Im Regionalplan ist diese Fläche nicht als Vorrangfläche 
Landwirtschaft ausgewiesen. Aufgrund der Hanglage sind die Flächen für die 
konventionelle Landwirtschaft nur bedingt geeignet. 
 
Karte 1.1 Raumnutzung 

Mit Regionalplanentwurf Region Chemnitz erfolgt die Festlegung eines Vorrang-
gebietes Landwirtschaft. 
 

 Die Flächeninanspruchnahme der Grünlandfläche durch die geplante Wohn-
bebauung verursacht Verluste an landwirtschaftlicher Nutzfläche (siehe § 1a Abs. 2 
BauGB) und Bodenfruchtbarkeit. Der Bebauungsplan sieht vor ca. 2.400 m2 land-
wirtschaftliche Nutzfläche in ein dörfliches Wohngebiet umzuwandeln. Das in Auf-
stellung befindliche Ziel der Raumordnung wird aufgrund der geringen Flächen-
größe, des geführten Bedarfsnachweises und des Ausformungsspielraumes (Plan-
darstellung im M 1: 100.000) abgewogen, so dass eine Umwandlung landwirt-
schaftlich genutzter Flächen begründet ist. In der Gemeinde Callenberg sind nahezu 
alle landwirtschaftlichen Nutzflächen mit den höchsten Werten der natürlichen 
Bodenfruchtbarkeit - entsprechend den Bewertungsstufen III (mittel) bis V (sehr 
hoch) - der 5-stufigen Datengrundlage Boden der BK 50 (Bodenkarte 1:50.000) im 
Freistaat Sachsen ausgewiesen. Für das Flurstück Nr. 414/4 der Gemarkung 
Langenchursdorf ist zudem der Boden als sehr hoch erosionsgefährdet eingestuft. 
 
Aufgrund der geringen Größe des Geltungsbereiches ist keine agrarstrukturelle 
Betroffenheit durch den dauerhaften Flächenentzug und die mögliche dauerhafte 
Beeinträchtigung des Bodengefüges und des Bodenwasserhaushaltes gegeben. Es 
ist von keiner existenzbedrohenden Beeinträchtigung eines landwirtschaftlichen 
Unternehmens in Folge des Flächenentzuges auszugehen; das Unternehmen hat 
die Fläche bereits 2020 an den aktuellen Eigentümer veräußert, da kein weiteres 
Interesse an einer landwirtschaftlichen Nutzung besteht. Der Eingriff wird auch 
durch ein übergeordnetes öffentliches Interesse begründet. 
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Abbildung 2: Regionalplanentwurf Chemnitz, Karte 1.1 Raumnutzung 

 
Karte 9: Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen 

In Karte 9 des Regionalplanentwurfs ist der Planbereich als Gebiet mit potenzieller 
Wassererosionsgefährdung des Ackerbodens sowie als Bereich mit besonderen 
Anforderungen an den Grundwasserschutz festgesetzt. 
 

 Die Festsetzungen werden im Zuge der Erschließungs- und Ausführungs-
planung beachtet. 
 
Die Planung steht den Grundsätzen und Zielen der Raumordnung und Landes-
entwicklung sowie der Regionalplanung unter Berücksichtigung von Vermeidungs-
maßnahmen nicht entgegen. 

3.2. Vorhandene gemeindliche Planungen 

Flächennutzungsplan 

Die Gemeinde Callenberg verfügt über einen genehmigten und wirksamen Flächen-
nutzungsplan (2004, 1. Änderung 2012). Darin ist der Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. 
 
Bebauungspläne sind gemäß § 8 Abs. 2 grundsätzlich aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln. Dieses Entwicklungsgebot sichert die Planmäßigkeit der städte-
baulichen Entwicklung im gesamten Gemeindegebiet Die Gemeinde Callenberg 
möchte jedoch von den Darstellungen des FNP in einer Weise abweichen, die vom 
Entwicklungsgebot nicht mehr gedeckt ist. Somit bedarf es einer genehmigungs-
pflichtigen Änderung des FNP; § 8 Abs. 3 Satz 1 sieht hierfür das sogenannte 
Parallelverfahren vor. Danach kann mit der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung eines Bebauungsplanes gleichzeitig auch der FNP aufgestellt, geändert 
oder ergänzt werden. Nach § 8 Abs. 3 Satz 2 BauGB kann der im Parallelverfahren 
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aufgestellte Bebauungsplan vor dem FNP bekannt gemacht werden, wenn nach 
dem Stand der Planungsarbeiten anzunehmen ist, dass der Bebauungsplan aus 
den künftigen Darstellungen des FNP entwickelt sein wird. Im Änderungsbereich 
wird die im rechtskräftigen FNP dargestellte Fläche für die Landwirtschaft in eine 
dörfliche Wohnbaufläche umgewandelt. 
 
Aus diesem Grund hat die Gemeinde Callenberg am 29.03.2021 beschlossen 
parallel ein Bauleitplanverfahren zur 2. Änderung des FNP durchzuführen. 

 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde Callenberg 

LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) 

Callenberg ist Teil der LEADER-Region „Schönburger Land“. Damit gehen Bemüh-
ungen einher, die u. a. eine Reduzierung des Flächenverbrauchs die Flächen-
inwertsetzung, die Erhaltung der regionaltypischen Siedlungsstrukturen und Dorf-
bilder, aber auf der anderen Seite auch die Wohneigentumsbildung zum Ziel haben. 
Diese Ziele sind in der gemeinsam beschlossenen LEADER-Entwicklungsstrategie 
(LES) dieser Region verankert. Die Gemeinde Callenberg hat sich als Mitglied der 
LAG „Schönburger Land" durch Beschluss vom 21.10.2014 zu diesen Zielen 
bekannt 

 
Folgende Entwicklungsschwerpunkte sind u.a. zu berücksichtigen: 

Ziel 1.1: Reduzierung des Flächenverbrauchs 
Ziel 3.2: Erhaltung der regionaltypischen Siedlungsstrukturen und attraktiven 
  Dorf- und Stadtbilder 
Ziel 4.1: Wohneigentumsbildung 
 

 Es ist der Bau von maximal 2 - 3 Wohneinheiten vorgesehen. Somit bleibt 
auch die regionaltypische Siedlungsstruktur im ehemaligen Waldhufendorf erhalten 
und die regionale bauliche Entwicklung wird bedarfsgerecht gesteuert. Die Wohn-
eigentumsbildung junger Menschen führt zur Stabilisierung der Bevölkerungs-
entwicklung.  



Bebauungsplan „dörfliches Wohngebiet 
an der Waldenburger Straße“ 

__________________________________________________________________________________ 
Sachsen Consult Zwickau  November 2021  Seite 17 

3.3. Erforderliche, ergänzende Fachleistungen, Umweltprüfung 

Umweltbericht (siehe Teil B) 

Gemäß § 2 Abs.4 BauGB sollen die umweltrelevanten Belange des Bebauungs-
planverfahrens in einer Umweltprüfung zusammengefasst und die Ergebnisse in 
einem Umweltbericht vorgelegt werden. Der Umweltbericht ist Bestandteil dieser 
Begründung des Bebauungsplanes. 

4. Nachweis Wohnraumbedarf 

Die Gemeinde Callenberg mit ca. 5.000 Einwohnern besitzt keine zentralörtliche 
Funktion. Ihre baulich-räumliche Entwicklung ist deshalb ausschließlich nur ent-
sprechend der Eigenentwicklung zulässig (siehe dazu Z 2.2.1.6 LEP 2013). Eigen-
entwicklung ist die für den Bauflächenbedarf zu Grunde zu legende Entwicklung 
einer Gemeinde, wie sie sich aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung und aus 
den Ansprüchen der örtlichen Bevölkerung an zeitgemäße Wohnverhältnisse sowie 
den Ansprüchen ortsangemessener Gewerbebetriebe und Dienstleistungsein-
richtungen ergibt. Die Ermittlung des Bedarfs für Wohnbauflächen setzt sich in der 
Regel also aus den drei Komponenten natürliche Bevölkerungsentwicklung, Auf-
lockerungsbedarf und Ersatzbedarf zusammen. 
 
Gemäß Landesentwicklungsplan ist die Festsetzung neuer Baugebiete außerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile nur in Ausnahmefällen zulässig, wenn 
innerhalb dieser Ortsteile nicht ausreichend Flächen in geeigneter Form zur Ver-
fügung stehen. Bei Nachweis eines Bedarfs an Flächen und bei Nachweis, dass 
entsprechend geeignete Flächen im Innenbereich nicht zur Verfügung stehen, 
können weitere Baugebiete außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 
ausgewiesen werden.  
 
Der Bauflächenbedarf im Außenbereich resultiert insbesondere daraus, dass kaum 
alternativen Baugrundstücke bzw. Potenziale im Innenbereich sowie in den geneh-
migten Bebauungsplan- und Satzungsgebieten momentan zur Verfügung stehen.  
 
Bebauungspläne / Satzungen: 

Ortsteil Bezeichnung Kapazität / Auslastung 
Anmerkungen 

Callenberg Ergänzungssatzung  
„Südstraße“ 

Satzungsbeschluss vom 19.03.2012; 
Rechtskraft am 14.04.2012 
1 WE steht zur Verfügung 

 Ergänzungssatzung  
„An der Schule“ 

100% ausgelastet / vermarktet 

 Außenbereichssatzung 
„Spielsdorf“ 

100% ausgelastet / vermarktet 

   

Langenberg Ergänzungssatzung 
„Hohensteiner Straße 

100% ausgelastet 

   

Falken Bebauungsplan Wohnbebauung 
„Baufeld Falken“ 

100% ausgelastet / vermarktet; 
genehmigt 25.11.1993 

   

Langenchursdorf Klarstellungs- und Ergänzungs-
satzung „An der Schäferei“ 

geplant 3 WE, 2 WE stehen noch zur 
Verfügung (privat) 
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Ortsteil Bezeichnung Kapazität / Auslastung 
Anmerkungen 

Obercallenberg Ergänzungssatzung 
„Reichenbacher Straße“ 

Satzungsbeschluss vom 19.03.2012; 
Rechtskraft am 14.04.2012 
1 WE steht zur Verfügung 

   

Reichenbach Vorhaben- und Erschließungs-
plan „Wohnpark Reichenbach“ 

2 WE frei (Flurstück 217/40, 217/18), 
stehen der Gemeinde nicht zur 
Verfügung; genehmigt 16.10.1995 

   

Meinsdorf Vorhaben- und Erschließungs-
plan „Wohnbebauung an der 
Langenberger Straße“ 

100% ausgelastet; genehmigt 
30.10.1997 

 Vorhaben- und Erschließungs-
plan „Wohnbebauung Fl. Nr. 
96/4 bis 96/9“ 

1 WE frei, steht der Gemeinde nicht 
zur Verfügung; genehmigt 
22.09.1993 

Tabelle 1: Auslastung in Bebauungsplänen und Satzungen 

Für eine sofortige Vermarktung steht der Gemeinde kein Grundstück zur Verfügung; 
7 Bauplätze können durch private Investoren angeboten werden. Auch Standort-
alternativen im Innenbereich befinden sich vorwiegend in Privateigentum. Die 
Gemeinde Callenberg hat keinen Zugriff auf diese Grundstücke; die Grundstücke 
stehen nicht zum Verkauf. Auch kann die Weiterentwicklung eines Waldhufendorfes 
keine ausschließlich innerörtliche Verdichtung sein. Sie würde den Charakter und 
die Ortstruktur nachhaltig verändern. 
 
Die Nachfrage nach Wohnraum hat sich trotz Bevölkerungsrückgang (siehe 7. 
Bevölkerungsvorausberechnung für den Freistaat Sachsen bis 2030) weiterhin 
erhöht. Für die Gemeinde Callenberg ergibt sich auf Grundlage der Daten für den 
Landkreis Zwickau ein Neubaubedarf von insgesamt 40 Wohnungen in überwiegend 
Ein- und Zweifamilienhäusern bis 2030. Allein der Bevölkerungsrückgang der 
Gemeinde Callenberg kann die Festsetzung von Wohnbauflächen nicht entgegen-
gehalten werden. Die Anforderungen, die an den Wohnraum gestellt werden, unter-
liegen einem stetigen Wandel, so dass die vorhandene Bausubstanz den geänder-
ten Bedürfnissen nicht immer gerecht wird. Auch lässt sich ein besonderer Wohn-
raumbedarf aus dem höheren Anteil hochbetagten Einwohner und aus dem Trend 
für Single-Haushalte ableiten. 
 
In Callenberg kann zu einem erheblichen Teil von einem aus der örtlichen Eigen-
bedarfssituation abzuleitenden Bedarf an zeitgemäßen Wohnverhältnisse ausge-
gangen werden. Es steigt das Bedürfnis nach qualitativ hochwertigem Wohnraum in 
verkehrsgünstiger Lage. Dieser berücksichtigt die Nachfrage nach bestimmten 
Güteanforderungen (wie z. B. nach barrierefreien Wohnungen, Wohnungen mit 
einem hohen energetischen Standard oder auch Wohneigentum), die der Bestand 
nicht decken kann. In Untersuchungen wurde festgestellt, dass der Anteil der 
qualitätsbedingten Komponente umso maßgeblicher wird wie sich Schrumpfung 
zeigt. Anders als in wachsenden Regionen in denen der dort erforderliche Neubau 
nachfragegerechte Wohnungen schafft rechnet sich eine Modernisierung in 
schrumpfendem Umfeld hingegen nicht, so dass sich kaufkräftige Interessenten nur 
im Neubau mit ihren Qualitätsanforderungen versorgen können. Ziel ist es, dass den 
Wünschen der Interessenten am Wohnungsmarkt durch Bereitstellung vielfältiger 
Wohnformen entsprochen wird. 
 
Die Ausweisung von Bauland ist auch zur Reduzierung der Wanderverluste not-
wendig. Nur dadurch können junge Familien im Ort gehalten werden. Auch sollen 
für Menschen, die in ihre Heimatregion zurückkehren wollen, Wohn- und Arbeits-
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angebote geschaffen werden. Vor dem Hintergrund der Stärkung des ländlichen 
Raumes, zur Erhöhung der Attraktivität von Callenberg und zur Verhinderung von 
Abwanderung muss den Einwohnern ein attraktives Wohnangebot bereitgestellt 
werden. 
 
Die ergänzende Wohnbaufläche des Bebauungsplanes „dörfliches Wohngebiet an 
der Waldenburger Straße“ sieht ein Neubau von 2 bis 3 Eigenheimen vor, so dass 
der Bedarf für diese Planung besteht. Die Flächen stehen sofort zur Verfügung. Die 
Eigentümer der Flurstücke haben die Absicht nach Inkrafttreten des Bebauungs-
planes mit dem Bau zu beginnen. 
 
Da es für § 1 Abs. 3 BauGB ausreicht, wenn die Gemeinde plausibel macht, auf-
grund allgemein oder zumindest in ihrem Gemeindegebiet zu beobachtender Um-
stände dürfe sie damit rechnen, dass für die Nutzung ein Bedarf bestehe, zu dessen 
Befriedigung sie mit der Planung die städtebaurechtliche Grundlage legen will (vgl. 
NdsOVG Beschl. v. 2.12.2008 a.a.O., Rn.26) und die Gemeinde auch unter den 
Bedingungen des Bevölkerungsrückgangs einen Bedarf für Bauflächen für Ein-
familienhäuser ermittelt hat, kann der Bevölkerungsrückgang der städtebaulichen 
Rechtfertigung des Bebauungsplanes nicht entgegengehalten werden (aus: 
Beschluss des OVG Bautzen, Az.: 1 B 232/20 vom 18.06.2020). 
 
Im genehmigten Flächennutzungsplan wurde der Bedarf an Wohnbauflächen bis 
2015 ermittelt und geplante Flächenausweisungen dargestellt, für die noch mittels 
Bebauungsplanverfahren Baurecht herzustellen war. Die geplante Vorhabenfläche 
ist im rechtskräftigen Flächennutzungsplan als Fläche für die Landwirtschaft ausge-
wiesen und soll nun im Parallelverfahren als dörfliche Wohnfläche festgesetzt 
werden. Der erforderliche Bedarfsnachweis wird im Zuge dieser 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes geführt. 

5. Beschreibung des Plangebietes / örtliche Verhältnisse 

5.1. Lage, Räumlicher Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Das Waldhufendorf Langenchursdorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Callenberg im 
Landkreis Zwickau (Freistaat Sachsen). Der Ort wurde am 1. Januar 1994 mit zwei 
weiteren Gemeinden zur Gemeinde Chursbachtal vereinigt, die am 1. Januar 1999 
in die Gemeinde Callenberg eingegliedert wurde. 
 
Langenchursdorf liegt im Norden der Gemeinde Callenberg am Chursbach (auch 
Langenberger Bach genannt), einem rechten Zufluss der Zwickauer Mulde. In einem 
westlichen Seitental befindet sich der Spielsdorfer Grund, welcher vom Erlbach 
durchflossen wird. Hier lag der Ort Spielsdorf, der noch im Mittelalter wüst fiel. Seine 
Flur wurde zwischen Callenberg und Langenchursdorf aufgeteilt. Nahe dem Spiels-
dorfer Grund befindet sich das renaturierte Restloch des einstigen Nickeltagebaus 
Callenberg Nord II, welches nach dem Landschaftsschutzgebiet "Mulden- und 
Chemnitztal" das zweite (Natur-) Schutzgebiet des Orts ist. Dieser einstige Tagebau 
war an die heute stillgelegte und abgebaute Strecke der Industriebahn der Nickel-
hütte St. Egidien angebunden, welche die Tagebaue um Callenberg mit der Nickel-
hütte St. Egidien verband.  
 
Westlich des Orts verläuft die Bundesstraße 180, die in südliche Richtung zur 
Bundesautobahn 4 mit der Anschlussstelle „Hohenstein-Ernstthal“ führt. Im Nach-
barort Waldenburg besteht weiterhin Anbindung an die Bundesstraße 175 in 
Richtung Glauchau und Rochlitz (www.wikipedia.de). 
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Abbildung 4: Lage im Raum (Denkmalkarte Sachsen), Bebauungsplangebiet 

 
Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes „dörfliches Wohngebiet an 
der Waldenburger Straße“ befindet sich im Nordwesten von Langenchursdorf an der 
Waldenburger Straße. Die Bebauung entlang dieser Straße ist durch eine weitere 
gemischte Bebauung (Wohnbebauung, Autohaus, Alpakafarm mit Wollwerkstatt) 
geprägt. Im Süden und Westen grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an. 
 
Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

im Norden:  Mischbebauung / Mischnutzung 
im Süden:   landwirtschaftliche Nutzfläche (überwiegend Aroniaanbau) 
im Osten:  Nebenanlagen der Mischbebauung 
im Westen: Wohnbebauung und landwirtschaftliche Nutzfläche (Grünland) 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst in der Gemarkung Langen-
chursdorf das Flurstück 414/4. Die Größe des Plangebietes beträgt nach Flächen-
ermittlung eine Fläche von insgesamt 2.385 m2 (zuzüglich 315 m2 Straßenverkehrs-
fläche Bestand) im Ortsteil Langenchursdorf.  
 
Als Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft wird eine Kompen-
sationsfläche mit einer Gesamtflächengröße von ca. 800 m2 benötigt. Geplant sind 
eine Heckenpflanzung im Geltungsbereich sowie die Anlage einer Blühwiese auf 
dem Flurstück 413/17 Gemarkung Langenchursdorf. 

5.2. Beschaffenheit / Nutzung des Planbereiches 

Topographie 

Morphologisch befindet sich der Standort auf einer nach Nordosten abfallenden 
Fläche. Das B-Plan-Gebiet übergreift den Höhenbereich zwischen ca. 272 – 275 m 
ü NN. Die mittlere Hangneigung beträgt ca. 6 %. 
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Bebauung und deren Nutzung 

Plangebiet: 
Der gesamte Geltungsbereich der geplanten Bebauung ist durch eine intensive 
landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Das Flurstück 414/4 der Gemarkung Langen-
chursdorf wurde, insbesondere da die Bewirtschaftung auf diesem hängigen 
Gelände für das Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich war, bereits 2020 an den 
Investor verkauft. Der Bewirtschaftungsaufwand der Restfläche wird durch die 
Verkleinerung der Landwirtschaftsfläche nicht erhöht. 

  

Abbildung 5: Standort des geplanten Wohngebietes „An der Waldenburger Straße“ (Foto SCZ vom 
01.03.2021) 

Umgebung: 
Das Planungsgebiet am Ortsrand von Langenchursdorf wird durch unterschiedliche 
Nutzungen wie Wohnbebauung, ein Autohaus, eine Alpakafarm oder durch land-
wirtschaftlich genutzte Flächen begrenzt. Verkehrlich ist das Gebiet über die 
Waldenburger Straße erschlossen. 

5.3. Schutzgebiete 

Durch das Vorhaben werden keine nach den §§ 13 bis 19 Sächsisches Naturschutz-
gesetz (SächsNatSchG) durch Einzelanordnung festgesetzte, einstweilig gesicherte 
oder geplante Schutzgebiete einschließlich FFH- und SPA-Gebiete im Rahmen des 
Europäischen Schutzgebietssystems „Natura 2000" sowie besonders geschützte 
Biotope nach § 30 BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz bzw. § 21 SächsNatSchG 
direkt betroffen. 
 
Der Standort des Vorhabens befindet sich in keinem Trinkwasserschutzgebiet. 
Amtlich festgesetzte Überschwemmungsgebiete sind im Plangebiet nicht erfasst.  
 
Im Bereich des Flurstücks 413/17 der Gemarkung Langenchursdorf soll eine 
Ausgleichsfläche (A2 Blühwiese) für das geplante „dörfliches Wohngebiet" angelegt 
werden. Die geplante Fläche befindet sich in einem laut § 72 Abs. 2 Satz 2 
SächsWG festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Gemäß § 78 a WHG ist in fest-
gesetzten Überschwemmungsgebieten folgendes untersagt: 

• die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den 
 Wasserabfluss behindern können, 
• das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem 
 Boden, es sei denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen 
 Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden, 
• die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen, 
• das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die 

den Wasserabfluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden 
können, 
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• das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
• das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des 
 vorsorgenden Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 
 und § 75 Absatz 2 entgegenstehen, 
• die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
• die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart. 

Es wird ausgeschlossen, dass es durch die geplante Blühwiese zu Wasserstands-
erhöhungen und damit verbunden zur Beeinträchtigung Dritter kommt. Ein Teil der 
Ausgleichsfläche befindet sich darüber hinaus im Gewässerrandstreifen, die Blüh-
wiese ist mit denen einschlägigen Regeln vereinbar. 
 
Im Plangebiet sind keine Denkmalschutzgebiete / Denkmalensemble betroffen. Die 
Scheune, zwei Seitengebäude und der Torbogen eines angrenzenden Bauernhofes, 
Waldenburger Straße 80 sind baugeschichtlich und wirtschaftsgeschichtlich von 
Bedeutung und als Kulturdenkmal ausgewiesen. Das Vorhaben führt jedoch zu 
keiner Beeinträchtigung des Denkmals. Archäologische Denkmale stehen unter 
Schutz. Sie sind überall in Sachsen auch außerhalb der bekannten und ver-
zeichneten Denkmalflächen in erheblichem Umfang zu erwarten. Bodenfunde nach 
§ 20 SächsDSchG sind nicht zu verändern und unverzüglich der Denkmalschutz-
behörde beim Landratsamt Erzgebirgskreis anzuzeigen. 

5.4. Umweltverhältnisse 

Die Umweltverhältnisse werden im Umweltbericht näher betrachtet. 
 

6. Planungsinhalte und Planungsfestsetzungen 

6.1. Plangrundlage 

     

Abbildung 6: Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Als Plangrundlage dient die automatisierte Liegenschaftskarte ALK, Stand 03/2021 
(Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen - GeoSN). 
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6.2. Grundzüge der Planung, Planungsinhalt 

Die Grundzüge der Planung stimmen mit den allgemeinen Grundsätzen der Bauleit-
planung (§ 1 BauGB), den Zielen und Grundsätzen des Landesentwicklungsplanes, 
des Regionalplanes Chemnitz - Erzgebirge sowie des Regionalplanentwurfs Region 
Chemnitz und den laut Aufstellungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan 
formulierten Planungszielen und –zwecken überein. 
 
Geplant ist ein dörfliches Wohngebiet mit maximal zwei bis drei Einzelhäusern. Die 
verkehrliche Anbindung erfolgt weiterhin über die Waldenburger Straße. Ein 
Straßenneubau ist nicht erforderlich. Als Ausgleich / Ersatz ist nordöstlich, auf dem 
Grundstück Autohaus Illgen Flurstück 413/17 die Anlage einer Blühweise sowie eine 
Heckenpflanzung im Geltungsbereich für den Eingriff in Natur und Landschaft 
vorgesehen. 

6.3. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 

Die Festsetzungen zum Bebauungsplan geben einen Rahmen zur städtebaulichen 
Entwicklung im Plangebiet vor. Damit wird gleichzeitig den Grundstückseigentümern 
ein Spielraum zur Entscheidung über die künftigen Entwicklungsmöglichkeiten ein-
geräumt, der städtebaulich - funktionell und gestalterisch aus Sicht der öffentlichen 
Belange gebilligt werden kann. 
 
Art der baulichen Nutzung 

Im Rahmen des vorliegenden Verfahrens wird das Gebiet nach Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) als „dörfliches Wohngebiet“ nach § 5a BauNVO ausgewiesen. 
 
Das Baulandmobilisierungsgesetz vom 14.06.2021, in Kraft getreten am 23.06.2021 
hat die Ziele Bauland zu aktivieren, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und die 
Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Bauplanungsrecht weiter zu stärken. 
Das Baulandmobilisierungsgesetz umfasst u.a. die Änderung der Baunutzungsver-
ordnung BauNVO zur Wohnraumschaffung im ländlichen Raum. Das dörfliche 
Wohngebiet dient dem Wohnen sowie der Unterbringung von land- und forstwirt-
schaftlichen Nebenerwerbsstellen und nicht wesentlich störenden Gewerbe-
betrieben. Eine gleichgewichtige Mischung ist nicht erforderlich. Das dörfliche 
Wohngebiet trägt dem Strukturwandel im ländlichen Raum Rechnung und erleichtert 
das „Zusammenleben auf dem Land“. Der Schutzgrad hinsichtlich Lärm- und 
Geruchsimmissionen entspricht dem eines Dorfgebietes. 
 
Zulässig im Bebauungsplangebiet „Waldenburger Straße“ ist dabei ausschließlich 
die Errichtung von Wohngebäuden nach § 5a Abs. 2 Nr. 1 BauNVO, Wirtschafts-
stellen land- und forstwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebe und die dazugehörigen 
Wohnungen und Wohngebäude (§ 5a Abs. 2 Nr. 2), Kleinsiedlungen einschließlich 
Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten (§ 5a Abs. 2 Nr. 3), nicht gewerb-
liche Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung (§ 5a Abs. 2 Nr. 4) sowie 
Anlagen für Verwaltungen, für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke (§ 5a Abs. 2 Nr. 8 BauNVO).  
 
Die der Versorgung des Gebietes dienende Läden sowie Schank- und Speise-
wirtschaften (§ 5a Abs. 2 Nr. 5), Betriebe des Beherbergungsgewerbes (§ 5a Abs. 2 
Nr. 6) sowie sonstige Gewerbebetriebe (§ 5a Abs. 2 Nr. 7) sind im Gemeindegebiet 
von Callenberg vorhanden und werden als ausreichend bewertet. Sie sind gemäß  
§ 1 Abs. 5 BauNVO nicht Bestandteil dieser Bauleitplanung.  
 
Die Ausnahmen nach § 5a Abs. 3 BauNVO, Wirtschaftsstellen land- und forst-
wirtschaftlicher Betriebe und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude, 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht 
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Bestandteil des Bebauungsplanes. Diese genannten Nutzungen können zu Immiss-
ionsbelästigungen führen und werden daher ausgeschlossen. 
 
Maß der baulichen Nutzung  

Auf dem Planungsgebiet ist der Bau von 1 - 3 Gebäuden vorgesehen. Die Grund-
stücksgrößen und geplanten Abgrenzungen können dem Bedarf der Bauherren 
variabel angepasst werden. 
 
Der Ortsrandbereich soll ein aufgelockertes Erscheinungsbild haben. Deshalb wird 
im Bereich des Flurstücks 414/4 die maximal zulässige Grundflächenzahl GRZ von 
0,4 festgesetzt (Obergrenze Grundflächenzahl gemäß § 17 BauNVO: 0,6). Dieses 
Maß der baulichen Nutzung entspricht der lockeren Bebauung des Waldhufen-
dorfes. Eine Straßenbegrenzungslinie wird nicht festgesetzt; damit gilt die Grund-
stücksfläche als Bemessungswert der Grundflächenzahl. 
 
Die äußeren Gebäudekonturen in den Baufeldern sollen künftig zu einem harmo-
nischen Siedlungsbild beitragen. In Anlehnung an die angrenzende vorhandene 
Bebauung wird die Zahl der Vollgeschosse mit zwei festgesetzt. Die maximale 
Gebäudehöhe beträgt Oberkante OK = 10,5. Der obere Bezugspunkt für die 
maximale Gebäudehöhe ist die Oberkante der Dachhaut. Als unterer Bezugspunkt 
für die Höhenfestsetzung ist die mittlere Fahrbahnoberkante der dem jeweiligen 
Baugrundstück zugeordneten Verkehrserschließungsstraße festgesetzt. 
 
Im dörflichen Wohngebiet sind höchstens zwei Wohnungen je Gebäude zulässig. Es 
soll verhindert werden, dass sich der Charakter der umgebenden Bebauung durch 
das Hinzukommen von Mehrfamilienhäusern nachhaltig verändert. 
 
Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
Entsprechend der vorhandenen charakteristischen Ortsbebauung soll für die Neube-
bauung eine offene Bauweise in Form von Einzel- bzw. Doppelhäusern fortgesetzt 
werden. 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Die 
Baugrenzen entlang der Verkehrsfläche (Abstand 3,00 m) und vorhandener 
Leitungen wurden so festgesetzt, dass sie den notwendigen Mindestabstand sichert. 
Die ca. 275 m2 große Fläche im Nordwesten des Geltungsbereiches ist für Wasser-
versickerungsanlagen vorgesehen. 
 
Die Baugrenzen können durch untergeordnete Gebäudeteile wie Erker, Eingangs-
treppenüberdachungen und Dachvorsprüngen bis zu 1,0 m überschritten werden. 
 
Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 
In dem Wohngebiet sind Stellplätze und Garagen nur für den durch die zugelassene 
Nutzung verursachten Bedarf zulässig. Die im Zusammenhang mit der Nutzung 
erforderlichen Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen sind auf dem Baugrundstück 
herzustellen. Ziel ist es, den überwiegenden Bedarf an Stellplätzen zu decken und 
dabei weitere mit dem Kfz-Verkehr verbundene Beeinträchtigungen durch 
Geräusche und Abgase und den störenden Zu- und Abfahrtverkehrs durch Stell-
plätze und Garagen zu vermeiden. Ein Parken auf der Waldenburger Straße soll 
ausgeschlossen werden. 
 
Verkehrsflächen 

Mit der Festsetzung von Verkehrsflächen soll die Anbindung des Vorhabens an die 
öffentliche Straßenfläche „Waldenburger Straße“ geregelt werden. Eine private 
Zufahrt zum Wohngebiet und den Grundstücken ist nicht erforderlich.  
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Die Waldenburger Straße ist zurzeit bis auf Höhe des Flurstücks 416/2 Gemarkung 
Langenchursdorf öffentlich gewidmet. Der angrenzende Abschnitt befindet sich 
ebenfalls im Eigentum der Gemeinde und wird im Zuge der Überarbeitung des 
Straßenbestandsverzeichnisses der Gemeinde Callenberg bis spätestens Ende 
2022 mit aufgenommen. Ein Ausbau Seitens der Gemeinde ist nicht geplant. 
 
Eine Fahrbahnbreite von ca. 4,00 Meter auf der privaten Verkehrsfläche lässt bei 
umsichtiger Fahrweise einen Begegnungsverkehr Pkw / Pkw bei verminderter 
Geschwindigkeit (≤ 40 km/h) zu. Im Bereich des Flurstücks 414/5 ist eine Ausweich-
möglichkeit gegeben. Da die Straßenbreite für eine Müllentsorgung mit einem 3-
achsigen Fahrzeug nicht gegeben ist, werden am jeweiligen Entsorgungstag die 
Abfallbehälter an der Waldenburger Straße, Haus Nr. 82 zur Entsorgung bereit-
gestellt. Auf den Grundstücken sind für den ruhenden Verkehr, mindestens zwei 
Stellflächen einzuplanen. 

6.4. Grünordnerische Festsetzungen und Hinweise 

Flächen für Maßnahmen zur Rückhaltung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser (§ 9 (1) Nr. 14 BauGB) 

Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser sollen innerhalb des 
Geltungsbereiches erfolgen (siehe Versickerungstest). 
 
Zur Reduzierung des Versiegelungsgrades sind auf den privaten Grundstücks-
flächen offenporige versickerungsfähige Beläge auf Stellplätzen und Wegeflächen 
zu verwenden (Rasenfuge, Drainfuge, wassergebundene Decke, sog. Ökopflaster). 
Bei der Versickerung von Oberflächen-/ Niederschlagswasser über die Bodenzone 
mittels wasserdurchlässiger Beläge oder mittels teilversiegelter, wasserdurch-
lässiger Flächen ist zu gewährleisten, dass diese schadlos erfolgt. Vernässungs-
erscheinungen, Bodenerosion auf den betroffenen Flächen oder eine Beeinträchti-
gung Dritter, insbesondere im hängigen Gelände, sind dabei auszuschließen. 

6.5. Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanz-
ungen (§ 9 (1) Nr. 25a BauGB) - Pflanzgebote 

Mit der Überbauung (Versiegelung) werden die Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser, 
Klima und Lebensraum für Fauna und Flora beeinträchtigt. Eine Bepflanzung der 
Grünflächen kann die negativen Folgen der genannten Beeinträchtigungen kompen-
sieren bzw. mildern und zur gestalterischen Einbindung und Strukturierung der 
geplanten Baufläche beitragen. 
 
Es sind daher folgende Pflanzgebote vorgesehen: 
 
Zur Begrünung der Bauflächen ist je angefangene 400 m2 Grundstücksfläche ein 
Obst- oder Laubbaum als Hochstamm zu pflanzen. Die Bäume sind durch die 
Eigentümer dauerhaft zu erhalten und bei natürlichem Abgang durch Neupflanz-
ungen entsprechender Art zu ersetzen. Es sind heimische, standortgerechte Laub-
bäume zu verwenden. Empfehlungen zur Artenwahl liegen im Anhang der 
Begründung bei.  
 
Um eine schnelle Begrünung des Baugebietes sicher zu stellen, sind Mindest-
pflanzgrößen für die Pflanzungen auf Privatgrund festgesetzt: 

• Laubbaum: Hochstamm, Stammumfang 14-16 cm 
• Obstbaum: Hochstamm, Stammumfang 10-12 cm 
 
Bis auf die notwendigen Zufahrten, Zugänge sowie Fahr- und Stellplatzflächen ist 
der gesamt Außenbereich gärtnerisch zu gestalten. Schotter- und Kiesgärten sind 
unzulässig. Stein- und Schottergärten nehmen direkt Einfluss auf das sogenannte 
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Kleinklima. Während Grünflächen die Temperatur senken und Regenwasser 
speichern beziehungsweise in tiefere Erdschichten abführen, leiten Stein- und 
Schottergärten das Oberflächenwasser direkt in die Kanalisation. Weiterhin bieten 
Schottergärten nur begrenzt einen Lebensraum für Vögel und Insekten. 
 
Zur zeitnahen Wiederherstellung einer geschlossenen Vegetationsdecke müssen 
die Begrünungsmaßnahmen innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der 
Gebäude abgeschlossen sein. 

6.6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

Als Flächen zum Ausgleich / Ersatz des durch die geplante Bebauung verursachten 
Eingriffs in Natur und Landschaft im Sinne von § 1a BauGB werden Flächen und 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft festgesetzt. Die Kompensationsflächen mit einer Gesamtgröße von ca. 
800 m2 befinden sich innerhalb und außerhalb des Geltungsbereiches. Sie sind im 
Planteil I und II dargestellt.  
 
Die Maßnahmen dienen der Aufwertung der Biotope und sind in das landschaftliche 
Funktionsgefüge eingebunden. 
 
A1 – Heckenpflanzung 

Entlang der südwestlichen Flurstücksgrenze des Flurstückes 414/4 ist eine ge-
schlossene, freiwachsende Hecke auf einer Breite von 3 Metern anzulegen. Es sind 
einheimische, standortgerechte Gehölzarten der Pflanzliste im Anhang zu ver-
wenden. Die Gehölze sind durch die Eigentümer der Grundstücke dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang durch Neupflanzungen entsprechender Art zu ersetzen. 
Die Ausgleichsmaßnahmen sind durch die Bauherren gemäß § 15 Abs. 4 des 
BNatSchG spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der Bebauung zu realisieren. 
 
Mit der Festsetzung der Heckenanpflanzung kann das verfolgte Ziel der örtlichen 
Landschaftsplanung, der Eingrünung des Bebauungsplangebietes und eine natür-
liche Abgrenzung in den freien Landschaftsraum erreicht werden. 
 
A2 – Gestaltung von Grünflächen 

Auf dem Flurstück 413/17 der Gemarkung Langenchursdorf ist nordöstlich der 
Eingriffsfläche eine Fläche von ca. 600 m2 mit einer gebietseigenen Blühmischung 
anzusäen und extensiv zu pflegen (max. 2 Mahdtermine / Jahr). Die gesamte 
Fläche soll nicht gleichzeitig gemäht werden; 10 – 30 % der Fläche ist mit ihrer 
Vegetation und den darin lebenden Insekten ungemäht zu belassen. So kann bei 
jedem Mahdtermin ein Teil der Insektenpopulationen überleben, sich weiter ent-
wickeln und später von hier aus die gemähten Bereiche wieder besiedeln. Die Mahd 
kann streifenweise, mosaikartig oder auch selektiv erfolgen, so dass gezielt 
bestimmte Pflanzenbestände von der Mahd ausgeschlossen werden. Auch über den 
Winter muss Vegetation erhalten werden, weil daran Raupen und Puppen die kalte 
Jahreszeit überdauern. Die vorgesehene Maßnahme ist spätestens 1 Jahr nach 
Fertigstellung der Bebauung zu realisieren und zu entwickeln. Um eine langfristige 
Sicherung der Blühwiese auf einem Teilstück des Flurstückes 413/17 zu erreichen, 
ist eine Grunddienstbarkeit für Zwecke des Naturschutzes in das Grundbuch einzu-
tragen und der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen. 
 
Mit Umsetzung dieser Maßnahmen können insekten- und samenreiche Nahrungs-
habitate für viele Vogelarten geschaffen werden. Mit den Ausgleichsmaßnahmen 
können ebenso Eingriffe in das Schutzgut Boden kompensiert werden. Die Aufgabe 
der intensiven Nutzung der Flächen führt zu einer Reduzierung der mechanischen 
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Belastung und wertet Filter-, Puffer- und Speicherfunktion sowie die Lebensraum-
funktion des Bodens auf. 
 
Die Maßnahmen kompensieren die durch die geplante Bebauung zu erwartenden 
unvermeidbaren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft in einen räumlichen 
Bezug zum Eingriffsort und stellen damit geeignete Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen 
für den dauerhaften Verlust der Funktionsverluste des Naturhaushaltes dar. Der 
Gemeinde Callenberg stehen keine geeigneten Flächen für Ausgleichs-, Entsiegel-
ungs- und Abrissmaßnahmen zur Verfügung. 

6.7. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Aufgrund des Charakters der Ortsstruktur sind hinsichtlich der äußeren Gestaltung 
(Dach, Fassadengestaltung, Einfriedung etc.) der baulichen Anlagen Festsetzungen 
zu den Dächern, der Fassade und der Einfriedung vorgesehen. 
 
Dächer der Hauptgebäude sollen als Satteldächer oder Variationen des Sattel-
daches, wie Walmdächer oder Krüppelwalmdächer ausgeführt werden. Als Dach-
neigungen werden Neigungen von 20° bis 40° festgesetzt. Nebenfirstrichtungen und 
andere Dachformen für untergeordnete Bauteile sowie Nebengebäude und Garagen 
sind zulässig, aber mit einem der Baukonstruktion angepassten Dachbelag zu be-
legen. Die Dachneigung ist anzugleichen. 
 
Die Dachfläche der Hauptgebäude ist in dunklem Farbton (ziegelrot, braun, schiefer-
grau, anthrazit, dunkelgrau, altgrau oder schwarz) zu gestalten. Die Dächer der 
Nebengebäude sind in Farbe dem Dach des Hauptgebäudes anzugleichen. 
 
Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen auf Dächern sind zulässig. Sie sind zu 
einheitlich geordneten Elementen zusammenzufassen und müssen die Neigung des 
Daches aufnehmen. 
 
Grelle, auffallende Farbtöne sind als Fassadenfarbe unzulässig. 
 
Zur Grundstückseinfriedung sind straßenseitig nur Zäune und Hecken zulässig. Mit 
Einfriedungen ist ein Mindestabstand von 0,50 m zur Verkehrsfläche einzuhalten.  

6.8. Technische Infrastruktur 

Ver- und Entsorgungsanlagen 

Die technische Ver- und Entsorgung des Gebietes kann grundsätzlich gewährleistet 
werden. Konkrete Aussagen zu möglichen Anbindepunkten der Ver- und Entsorg-
ungsanlagen werden im Zuge der Trägerbeteiligung ergänzt. Eine Neuverlegung 
von Leitungen ist erforderlich und wird im Rahmen der Erschließungsplanung, die 
parallel zum Bebauungsplanverfahren erfolgt, koordiniert. Durch den Eigentümer 
wurden zur Vorplanung bereits Stellungnahmen eingeholt, die hier Berücksichtigung 
finden. 
 
Trinkwasserversorgung 

Die Versorgung des Standortes mit Trinkwasser ist durch Anschluss an die vor-
handene öffentliche Trinkwasserversorgungsanlage mittels Hausanschlussleitungen 
möglich. Der Trinkwasseranschluss erfolgt mittels Hausanschlussleitung von der 
nördlich des Flurstücks 414/4 gelegenen Versorgungsleitung DN 150 AZ aus. 
 
Die Erstellung des Anschlusses bzw. die Versorgung des Grundstückes Flurstück 
414/4 mit Trinkwasser regelt sich entsprechend der Wasserversorgungssatzung 



Bebauungsplan „dörfliches Wohngebiet 
an der Waldenburger Straße“ 

__________________________________________________________________________________ 
Sachsen Consult Zwickau  November 2021  Seite 28 

(WVS) des Regionalen Zweckverbandes Wasserversorgung Bereich Lugau -
Glauchau (RZV) in der jeweils gültigen Fassung. Den Aufwand für die erstmalige 
Herstellung des Anschlusses und die Herstellung weiterer, vorläufiger und vorüber-
gehender Hausanschlüsse trägt der Anschlussnehmer auf der Grundlage der 
gültigen Einheitssätze der WVS in der jeweils gültigen Fassung. 
 
Die öffentliche Versorgungsleitung DN 150 AZ ist im Bereich des Flurstücks 414/4 
der Gemarkung Langenchursdorf dinglich mittels Schutzstreifen gesichert. Die 
Schutzstreifenbreite beträgt nach DVGW-Regelwerk W 400/1 insgesamt 4,00 m. 
Innerhalb des Schutzstreifens dürfen keine betriebsfremden Bauwerke errichtet 
werden. Bewuchs, der den Betrieb und die Instandhaltung der Leitung beein-
trächtigt, ist auszuschließen. Schuttgüter, Baustoffe und wassergefährdende Stoffe 
dürfen in diesem Bereich nicht gelagert werden. Geländeänderungen und die 
Herstellung leichter Befestigungen innerhalb der Fläche sind mit dem RZV abzu-
stimmen. 
 
Löschwasser 

Im Bestand vorhandene und zukünftige Nutzungen und Anlagen müssen so 
beschaffen sein, dass der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von 
Feuer und Rauch vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von Menschen 
und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten möglich sind. Die Erschließung des 
Planungsgebiets ist hinsichtlich Fahrbahnbreite, Kurvenradien, etc. so dimensio-
niert, dass eine Zufahrt von Einsatzfahrzeugen jederzeit ungehindert möglich ist. 
 
Die laut DVGW Arbeitsblatt W 405 geforderte Löschwassermenge von 48 m3/h auf 
die Dauer von 2 Stunden ist gegeben. Gewerbliche Anlagen, die einen höheren 
Löschwasserbedarf aufweisen, sind nicht vorgesehen. 
 
Für das angegebene Flurstück kann eine Löschwassermenge von 16 m3/h aus dem 
öffentlichen Trinkwassernetz bereitgestellt werden. Die Löschwasserentnahme kann 
über den Hydranten im Bereich der Waldenburger Straße 80 bzw. über den 
Unterflurhydranten in der Waldenburger Straße gegenüber der Hausnummer 84c 
erfolgen. 
 
Zusätzlich kann die Löschwasserversorgung durch den Langenberger Bach ge-
sichert werden. Im Bereich des Flurstücks 509/1 der Gemarkung Langenchursdorf 
an der Brücke befindet sich eine Entnahmestelle für die Feuerwehr. Als Alternative 
dazu befindet sich in unmittelbarer Nähe ein Bachwehr mit entsprechender Saug-
tiefe. Es besteht die Möglichkeit, die Löschwasserversorgung (Grundschutz) über 
eine Kombination aus Hydrant (16 m3/h - Nahe der Waldenburger Straße 80 bzw. 
der HNr. 84c) und Fließgewässer (Langenberger Bach - Entnahmestelle Fl.-St. 
509/1 / Bachwehr) sicherzustellen. 
 
Hierbei sind jedoch die folgenden Aspekte zu beachten und umzusetzen / 
einzuhalten: 

• Die ausgewiesene Löschwasserentnahmestelle muss für die Feuerwehr 
 jederzeit gut erreichbar (unabhängig von der Jahreszeit / der Witterung) sein. 
• Es muss eine geeignete Entnahmemöglichkeit (Zugänglichkeit / Aufstellfläche 
 für die Technik der Feuerwehr (Fahrzeug oder tragbare Pumpe)) vorhanden 
 sein. Die Zugänglichkeit / Aufstellfläche ist dauerhaft sicherzustellen und bei 
 Bedarf entsprechend zu kennzeichnen. 
• insofern es auf Grund der Witterungsbedingungen zu starken Schwankungen 
 beim Pegelstand kommt und insbesondere in trockenen Zeiten ein Anstauen 
 erforderlich wird, ist die örtlich zuständige Feuerwehr mit geeignetem Material 
 (z. B. Staustufe) auszustatten. 
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Die Waldenburger Straße sichert im Bestand jederzeit eine ungehinderte Zufahrt 
von Einsatzfahrzeugen (insbesondere Feuerwehr und Rettungsdienst). 
 
Abwasser 

Die Abwasserbeseitigungspflicht obliegt gemäß § 50 SächsWG den Gemeinden. 
Diese können sich zur Erfüllung dieser Aufgabe auch Dritter bedienen, in Callenberg 
dem Abwasserzweckverband „Lungwitztal - Steegenwiesen". Die Betriebsführung 
obliegt der Westsächsische Abwasserentsorgungs- und Dienstleistungsgesellschaft 
mbH (WAD GmbH). 
 
Im Bereich des betreffenden Grundstücks sind keine abwassertechnischen Anlagen 
der westsächsischen Abwasserentsorgungs- und Dienstleitungsgesellschaft mbH 
vorhanden. Durch die WAD GmbH ist die Errichtung solcher Anlagen auch nicht vor-
gesehen. Gemäß dem Abwasserbeseitigungskonzept des Abwasserzweckver-
bandes „Lungwitztal - Steegenwiesen“ ist der Anschluss des Grundstücks an die 
zentrale Kläranlage nicht geplant. 
 
Das anfallende Schmutzwasser muss getrennt vom Regenwasser gefasst werden. 
Die Entsorgung erfolgt durch Einleitung und Behandlung in eine private biologische 
Kleinkläranlage (DIN 4261 Teil 2) oder Abwasserteichanlage. Die Ableitung des 
biologisch gereinigten Schmutzwassers kann dann zusammen mit dem Nieder-
schlagswasser erfolgen. Das biologisch gereinigte Schmutzwasser wie auch das 
Regenwasser wird auf dem Grundstück versickert. Ein Nachweis der Versickerungs-
fähigkeit von Niederschlagswasser und gereinigtem Abwasser wurde durch das 
Ingenieurbüro Dietrich GmbH, Stollberg (Anlage 1) erbracht. Die erforderlichen 
Wasserrechtsverfahren werden vom jeweiligen Bauherrn separat bei der unteren 
Wasserbehörde beantragt. 
 
Die Errichtung einer vollbiologischen Kleinkläranlage ist nach dem Sächsischen 
Wassergesetz genehmigungsfrei, es bedarf jedoch für die Einleitung in ein 
Gewässer oder den Untergrund einer sogenannten „wasserrechtlichen Erlaubnis“ 
durch die untere Wasserbehörde. Im Antrag wird der Nachweis erbracht dass 
genügend geeignete Fläche für die Regenrückhaltung zur Verfügung steht. 
 
Bedingt durch die topographische Lage des Flurstücks wird auf die eventuelle 
Betroffenheit durch wild abfließendes Wasser hingewiesen. Gemäß § 37 Abs. 1 
WHG darf der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes 
Grundstück nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert 
werden. Der natürliche Ablauf wild abfließenden Wassers darf weiterhin nicht zum 
Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf andere Weise 
verändert werden. 
 
Darüber hinaus ist jede Person laut § 5 Abs. 1 WHG verpflichtet, bei Maßnahmen, 
mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den 
Umständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine nachteilige Veränderung 
der Gewässereigenschaften zu vermeiden, eine mit Rücksicht auf den Wasser-
haushalt gebotene sparsame Verwendung des Wassers sicherzustellen, die 
Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und eine Vergrößerung und 
Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden. 
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Stromversorgung 

Im geplanten Baubereich befinden sich Mittel- und Niederspannungsanlagen der 
Netzregion Süd-Sachsen der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH 
(MITNETZ STROM). Die vorhandenen Kabel dürfen im Rahmen der Baumaß-
nahmen nicht in der Lage verändert, überbaut bzw. durch Baumaßnahmen 
geschädigt werden. 
 
Im Vorhabenbereich befinden sich Freileitungsanlagen der Mittelspannungsebene 
der Mitteldeutschen Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM). Bei der 
Ausführung von Bauvorhaben sind aus sicherheitstechnischen Gründen nach-
folgend aufgeführte Bedingungen einzuhalten. 
 
Im Bereich von vorhandenen Freileitungen wird auf die Einhaltung der gültigen 
Normen verwiesen, insbesondere der DIN VDE 0105 Teil 100, 0210 und 0211. Der 
einzuhaltende seitliche Mindestabstand beträgt 3 Meter (20kV) zum ausge-
schwungenen Leiterseil. Unter der Freileitung sind keine Aufschüttungen von 
Erdmassen zulässig. Bei der Veränderung der Straßenhöhe (Geländehöhe) 
gegenüber der Freileitung ist der Nachweis zu führen, dass die vorgeschriebenen 
Mindestabstände eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung der Mindestabstände ist 
die Veränderung der Freileitung im Rahmen einer Baufeldfreimachung erforderlich. 
 
Umverlegungen oder Sicherungsmaßnahmen der Anlagen der Mitteldeutschen 
Netzgesellschaft Strom mbH (MITNETZ STROM) sind nicht vorgesehen. 
 
Gasversorgung 

In den ausgewiesenen Geltungsbereichen betreibt inetz keine Leitungen und 
Anlagen der Gasversorgung. Eine Erschließung der Fläche an der Waldenburger 
Straße ist grundsätzlich im Rahmen einer vertraglichen Vereinbarung möglich, 
sofern die wirtschaftliche Voraussetzung gegeben ist. 
 
Abfallentsorgung 

Eine grundstücksnahe Entsorgung der zukünftigen Wohn- und Gewerbeobjekte 
kann nicht erfolgen, da die Zufahrt den Anforderungen des Zweckverbandes ZAS 
nicht entspricht (Befahrbarkeit dieser Straße bzw. die Errichtung eines Wende-
hammers für ein 3-achsiges Müllfahrzeug ist aufgrund der vorhandenen Platz-
situation und den Eigentumsverhältnissen nicht möglich). In Ermanglung einer 
entsprechenden Wendemöglichkeit für 3-achsige Müllfahrzeuge müssen die 
dortigen Anwohner schon jetzt ihre Abfallbehälter am jeweiligen Entsorgungstag an 
der Waldenburger Straße, Haus Nr. 82 zur Entsorgung bereitstellen. Dies gilt dann 
auch für die Anwohner der zukünftigen Objekte. Der vorhandene Bereitstellungsort 
wird in den künftigen Schriftverkehr bzw. Verträge mit Neueigentümern oder 
eventuellen Kaufinteressenten aufgenommen. 
 
Die zur Durchführung der öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung am Abfuhrtag vor-
gesehenen Bereitstellungsorte dürfen weder beparkt noch anderweitig blockiert 
sein. Die Anforderungen an die Befahrbarkeit für Entsorgungsfahrzeuge zur 
öffentlich-rechtlichen Abfallentsorgung richten sich nach den geltenden Arbeits-
schutzvorschriften sowie den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, Regeln und 
Informationen für die Abfallentsorgung. 
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6.9. Hinweise zur Planung 

Der Bebauungsplan enthält im Teil B - Textteil Hinweise auf für das Plangebiet 
speziell zutreffende und allgemeingültige Informationen zu: 
 
• Umgang mit Mutterboden und Bodenbewegungen auf den Baugrundstücken 
• schädliche Boden- / Grundwasserveränderungen 
• Altlastenverdachtsflächen 
• Bergbau 
• Radonkonzentration in der Bodenluft 
• Baugrunduntersuchung 
• Vermessungs- und Grenzpunkte 
• Bodenfunde nach § 20 SächsDSchG 
• kampfmittelartige Gegenstände 
• grundstücksnahe Abfallentsorgung 
• Einhaltung der Abstandsregelung für Schornsteinaustrittsöffnungen 
• Pflanzenliste 
 

Abfall 

Alle bei den Arbeiten anfallenden Abfälle sind unter Wahrung des Wohls der All-
gemeinheit nach Maßgabe insbesondere der §§ 7 Abs. 2, 3 und 15 Abs. 1 des 
Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträg-
lichen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) und der auf 
dessen Grundlage erlassenen Gesetze und Verordnungen zu entsorgen (Verwert-
ung / Beseitigung). Dabei sind diese entsprechend § 9 KrWG separat zu erfassen. 
Die Verwertung hat Vorrang vor der Beseitigung. 
 
Die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Entsorgung (Verwertung und Beseitigung) 
obliegt sowohl den Erzeugern als auch den Besitzern von Abfällen. Sie können 
Dritte zur Erfüllung ihrer Pflichten beauftragen, bleiben jedoch bis zum endgültigen 
und ordnungsgemäßen Abschluss der Entsorgung verantwortlich. 
 
Der Landkreis Zwickau betreibt als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger die 
Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung und ist öffentlich-rechtlich tätig. Die 
Abfallentsorgung des Landkreises Zwickau umfasst gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung 
des Landkreises Zwickau über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen im 
Landkreis Zwickau (Abfallwirtschaftssatzung 2019 - AWS 2019) Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung von Haushaltsabfällen und haushaltsähnlichen 
Gewerbeabfällen, das Einsammeln und Befördern von überlassungspflichtigen 
Haushaltsabfällen und haushaltsähnlichen Gewerbeabfällen sowie die Überlassung 
der eingesammelten und beförderten überlassungspflichtigen Haushaltsabfälle und 
haushaltsähnlichen Gewerbeabfälle an den Zweckverband Abfallwirtschaft Süd-
westsachsen, soweit der Landkreis diese dem Zweckverband Abfallwirtschaft 
Südwestsachsen zur Verwertung, Lagerung und Behandlung zu überlassen hat. Der 
Landkreis beauftragt nach § 4 Abs. 2 AWS 2019 Dritte mit der Erfüllung seiner 
Pflichten zur Abfallentsorgung in dem von ihm bestimmten Umfang. Grundsätzlich 
ist jedes Grundstück an die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung anzuschließen. 
 
Im Rahmen der allgemeinen Überwachung (§ 47 Abs. 3 KrWG) kann die zuständi-
ge Behörde Auskunft über die Entsorgung der angefallenen Abfälle von den Ver-
pflichteten verlangen. 
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Bodenschutz, Baugrund, Geogefahren, Geodaten 

Erforderliche Geländeregulierungen sind aus Gründen des Bodenschutzes auf das 
notwendige Minimum zu beschränken. Gemäß § 202 BauGB gebührt dem Mutter-
boden besonderer Schutz. Er ist vor Baubeginn gesondert zu lagern und nach Bau-
abschluss dem Gebiet wieder sinnvoll zuzuführen. 
 
Im Bereich geplanter Baumaßnahmen sollte eine Baugrunduntersuchung in An-
lehnung an die DIN 4020 / DIN EN 1997-2 durchgeführt werden. Hierbei sollten 
vorhandene Geodaten des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirt-
schaft und Geologie (LfULG) recherchiert und angemessen berücksichtigt 
werden. Die für Baugrunduntersuchungen anzulegenden Bohrungen sind nach 
Geologiedatengesetz GeolDG spätestens zwei Wochen vor Bohrbeginn beim 
Geologischen Dienst, Abteilung Geologie des LfULG anzumelden (§ 8 GeolDG). 
Für diese Anzeigen wird das Online-Portal ELBA.SAX empfohlen. Spätestens 
drei Monate nach dem Abschluss sind die dabei gewonnenen Bodenprofile und 
Laboranalysen und spätestens sechs Wochen nach dem Abschluss sind 
Bewertungstabellen wie Einschätzungen, Schlussfolgerungen oder Gutachten 
an das LfULG zu übergeben (§§ 9, 10 GeolDG). 

 
Zusätzlich zu den genannten Pflichten aus dem GeolDG bleiben die Regel-
ungen des § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutz-
gesetzes (SächsKrWBodSchG) zur Übergabe von Ergebnisberichten aus 
Erkundungen mit geowissenschaftlichem Belang (Erkundungsbohrungen, Bau-
grundgutachten, hydrogeologische Untersuchungen o. ä.) durch Behörden des 
Freistaates Sachsen, der Landkreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden sowie 
sonstigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts an das LfULG un-
berührt. 
 
Da im Zuge der Bebauung der Grundstücke Anlagen zur örtlichen Versickerung 
von Niederschlagswasser vorgesehen sind, wird auf das Regelwerk Arbeitsblatt 
DWA-A 138 verwiesen. Die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes wird 
standortkonkret durch geeignete Sickertests auf der Grundlage des Arbeits-
blattes DWA-A 138 nachgewiesen. Sofern hydrogeologische Untersuchungen 
durchgeführt werden, sind diese vorzugsweise in die Baugrunduntersuchung zu 
integrieren. 

 

Bei der Versickerung von Oberflächenwasser über die Bodenzone (wasser-
durchlässige Beläge, teilversiegelte - wasserdurchlässige Flächen) ist sicherzu-
stellen, dass eine schadlose Versickerung erfolgt bzw. Vernässungserschein-
ungen und / oder Bodenerosionen auf den betroffenen Flächen bzw. eine Beein-
trächtigung Dritter auszuschließen. 

 
Geologische Informationen in Form von Schichtenverzeichnissen von Bodenauf-
schlüssen können unter der URL www.geologie.sachsen.de unter „Karten und 
GIS- Daten" „interaktive Karten" „Geologische Aufschlüsse in Sachsen" 
recherchiert, und sofern geeignet, in Baugrunduntersuchungen integriert 
werden. Zur Übergabe der Schichtenverzeichnisse ist eine Anfrage per Mail an 
bohrarchiv.Ifulg@smul.sachsen.de zu stellen. Weitere, z. T. interaktive Geo-
daten, wie geologische, geophysikalische, ingenieurgeologische, hydrogeolo-
gische und rohstoffgeologische Karten stehen unter der URL www.geologie. 
sachsen.de unter dem Link „Karten und GIS-Daten" zur Verfügung. 

 
Für die Planung von Hochbaumaßnahmen wird auf die Lage des Plangebietes 
in der Erdbebenzone 1 mit der geologischen Untergrundklasse R hingewiesen. 
Auf die DIN 4149 und die DIN EN 1998 (Eurocode 8) wird verwiesen.  

http://www.geologie/
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Bergbau, Hohlraumgebiete 

Das Bauvorhaben ist in einem Gebiet vorgesehen, in dem laut Stellungnahme des 
Sächsischen Oberbergamtes in der Vergangenheit bergbauliche Arbeiten durchge-
führt wurden. Nördlich des geplanten Vorhabens (ab ca. 150 m) befinden sich die 
Restlöcher mehrerer kleiner Tagebaue (vermutlich Steinbrüche). Davon kann jedoch 
keine Gefährdung für das Vorhaben abgeleitet werden. 
 
Auch wenn im Plangebiet keine bekannten bergbaubedingten unterirdischen Hohl-
räume ausgewiesen werden, empfiehlt das LfULG alle Baugruben von einem Fach-
kundigen (Ingenieur-Geologe, Baugrundingenieur) auf das Vorhandensein alten 
Bergbaus überprüfen zu lassen. Über eventuell angetroffene Spuren alten Bergbaus 
ist gemäß § 5 der Polizeiverordnung des Sächsischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen sowie 
Halden und Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung - SächsHohlrVO) vom 
20. Februar 2012 (SächsGVBI. S. 191) das Sächsische Oberbergamt in Kenntnis zu 
setzen. 
 
Die Vorhabenfläche befindet sich innerhalb des Erlaubnisfeldes „ENORA“ (Feld-
nummer 1694) zur Aufsuchung von Erzen der Saxony Minerals & Exploration – 
SME AG, Gewerbepark „Schwarze Kiefern“ in 09633 Halsbrücke. Auswirkungen auf 
ihr Vorhaben sind nicht zu erwarten. 
 
Natürliche Radioaktivität 

Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) und die novellierte Strahlen-
schutzverordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) regeln die Anforderungen an den Schutz 
vor Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m3 (Becquerel pro Kubik-
meter Luft) für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der 
Luft in Aufenthaltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben. 
 
Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grund-
sätzlich geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Bau-
grund zu verhindern oder erheblich zu erschweren. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn 
die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik erforderlichen Maßnahmen 
zum Feuchteschutz eingehalten werden. Wer im Rahmen baulicher Veränderung 
eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen Maßnahmen durch-
führt, die zu einer erheblichen Verminderung der Luftwechselrate führen, soll die 
Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon in Betracht ziehen, soweit 
diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. 
 
Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung Gebiete nach § 121 
Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz festgelegt. Für diese sogenannten Radonvor-
sorgegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222- 
Aktivitätskonzentration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit 
Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m3 über-
schreitet. In diesen Gebieten gelten neue Anforderungen für den Bau von 
Gebäuden. Diese müssen so geplant und gebaut werden, dass das Eindringen von 
Radon aus dem Boden in Gebäude verhindert oder erheblich erschwert wird. 
 
Für weitere Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz steht die 
Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen zur Verfügung. Auch können alle 
Informationen sowie Handlungsempfehlungen für eine strahlenschutzgerechte und 
sichere Verwertung oder Beseitigung von radioaktiven Stoffen bei Baumaßnahmen 
auf den Internetseitendes Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
LfULG bzw. in der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- 
und Bestandsbauten" (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) entnom-
men werden.  
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Katastrophenschutz 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist der Gemeindeverwaltung keine Kampf-
mittelbelastung im Geltungsbereich bekannt. Sollten bei der Bauausführung 
Kampfmittel und kampfmittelähnliche Gegenstände gefunden werden, so ist 
gemäß der Polizeiverordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel (Kampfmittelverordnung) vom 
31.03.2009 sofort die nächstgelegene Ortspolizei bzw. Polizeidienststelle zu 
informieren. 
 

7. Flächenbilanz 

Planteil I: 

Bruttofläche Plangebiet I gesamt: 2.700 m
2
 

dörfliches Wohngebiet MDW 2.163 m
2
 

- max. bebaubare Grundfläche laut GRZ 0,4 865 m
2
  

Verkehrsfläche (Bestand) 315 m
2
 

Heckenpflanzung (Ausgleich A1) 222 m
2
 

 
Planteil II: 

Bruttofläche Plangebiet II gesamt: ca. 600 m
2
 

Blühwiese (Ausgleich A2) ca. 600 m
2
 

 
 
Die Flächenangaben entsprechen Werten, die aus den vorliegenden Planunterlagen 
ermittelt wurden. 
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Teil B: Umweltbericht 

8. Beschreibung der Planung und allgemeine Grundlagen 

8.1. Kurzdarstellung der Ziele und Inhalt des Bebauungsplanes 

Die Gemeinde Callenberg beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 
„dörfliches Wohngebiet an der Waldenburger Straße“ im Bereich des Flurstücks 
414/4 der Gemarkung Langenchursdorf die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine Bebauung mit maximal drei Gebäuden zu schaffen.  
 
Der geplante Baustandort mit einer Gesamtgröße von ca. 2.385 m2 liegt im Nord-
westen des Ortsteils angrenzend an die Waldenburger Straße. Die Kompensations-
fläche für den Eingriff in Natur und Landschaft ist innerhalb (Planteil I) und außer-
halb dieses Geltungsbereiches (Planteil II) vorgesehen. 
 
Für die Umsetzung der Planung ist innerhalb des Gebietes folgende Nutzung 
geplant: 

Wohnbebauung 2.163 m² 

Verkehrsflächen (Bestand) 315 m² 

Ausgleichsfläche A1 Hecke 222 m² 

Ausgleichsfläche A2 Blühwiese 600 m2 

Die Art der baulichen Nutzung wird als „dörfliches Wohngebiet“ gemäß § 5a 
BauNVO festgesetzt. Zulässig im Bebauungsplangebiet „Waldenburger Straße“ ist 
dabei ausschließlich die Errichtung von Wohngebäuden nach § 5a Abs. 2 Nr. 1 
BauNVO, Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Nebenerwerbsbetriebe 
und die dazugehörigen Wohnungen und Wohngebäude (§ 5a Abs. 2 Nr. 2), Klein-
siedlungen einschließlich Wohngebäude mit entsprechenden Nutzgärten (§ 5a Abs. 
2 Nr. 3), nicht gewerbliche Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung (§ 5a Abs. 
2 Nr. 4) sowie Anlagen für Verwaltungen, für kirchliche, kulturelle, soziale, gesund-
heitliche und sportliche Zwecke (§ 5a Abs. 2 Nr. 8 BauNVO). Das Maß der bau-
lichen Nutzung ist durch die Festsetzung einer max. zulässigen Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,4 beschränkt. 
 
Die neu zu planenden Bauflächen sollen in offener Bauweise, d.h. mit einzeln 
stehenden Einzel- bzw. Doppelhäusern bebaut werden. Garagen und Stellplätze für 
den ruhenden Verkehr sowie Nebenanlagen sind im Bereich der Gebäude innerhalb 
der Grundstücke vorzuhalten.  
 
Die Grundstücke des Geltungsbereiches besitzen zukünftig eine rechtlich gesicherte 
Zufahrt über einen vorhandenen Weg auf dem Flurstück 682/19. 
 
Die Ver- und Entsorgung mit Wasser und Energie ist überwiegend über die angren-
zende Bebauung gewährleistet. 
 
Festsetzungen zur Gestaltung werden ausschließlich zu den Dachformen und –
farben, zur Fassadenfarbe und der Einfriedung getroffen, um den Bauwilligen keine 
große Reglementierung zu geben. 
 
Weiterführende textliche Erläuterungen zu den Festsetzungen sind der Begründung 
sowie den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes zu 
entnehmen. 
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8.2. Untersuchungsrahmen und –methoden zur Umweltprüfung 

Die räumliche und inhaltliche Abgrenzung des Untersuchungsrahmens und des 
Detaillierungsgrades der Umweltprüfung erfolgt durch die Gemeinde Callenberg auf 
der Grundlage des gewählten Planungsumgriffs des Bebauungsplanes in Abschätz-
ung der zu erwartenden Umweltauswirkungen auf Natur und Umwelt. 
 
Zur frühzeitigen Abstimmung der Planungs- und Untersuchungserfordernisse 
werden die wesentlichen Träger öffentlicher Belange und die von der Planung 
betroffenen Behörden im Rahmen der vorgezogenen Behördenbeteiligung (§ 4 (1) 
BauGB) informiert und um ihre fachliche Einschätzung zu Umfang und Detail-
lierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB (Scoping) gebeten. Die zur 
Verfügung stehenden Informationen und Hinweise werden ergänzend in die Unter-
suchung der betroffenen Umweltbelange einbezogen. 
 
Zur Untersuchung der Schutzgüter und des Umweltzustandes innerhalb des Plan-
ungsgebietes wurden herangezogen: 

• vorhandene Datengrundlagen des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie (www.umwelt-sachsen.de); CIR Biotoptypen-
kartierung, Bodenfunktionskarte etc. 

• Informationen der Fachbehörden 
• eigene ergänzende Erkenntnisse durch Ortsbegehung 

Inhaltlich liegen die Schwerpunkte bezogen auf das Ziel, die Funktionsfähigkeit der 
Freiräume mit ihren wichtigen Ausgleichsfunktionen zu erhalten und dauerhaft zu 
entwickeln, auf der  

• Überprüfung der Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Biotope und Arten 
einschließlich der Beurteilung möglicher Umweltauswirkungen auf das Schutz-
gut Boden (§ 1a Abs. 2 BauGB), 

• Beurteilung der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der 
 optischen Fernwirkung. 

Der Betrachtungsraum für die Beurteilung der Umweltauswirkungen orientiert sich 
an der Art und Intensität der Wirkfaktoren sowie an den betroffenen Raumeinheiten 
der Schutzgüter. 

8.3. Umweltschutzziele aus übergeordneten Fachgesetzen und Planungen 

Neben den einschlägigen Grundlagen wie dem Baugesetzbuch, den Naturschutz-
gesetzen (insbes. Eingriffsregelung des § 1a (3) BauGB in Verbindung mit  
§§ 14,15 des BNatSchG und § 8 des SächsNatSchG), dem Immissionsschutz-
gesetzes, dem Wasser- und Abfallrecht wurden im anstehenden Bebauungs-
planverfahren die „Handlungsempfehlungen zur Bewertung und Bilanzierung von 
Eingriffen im Freistaat Sachsen (Dresden, Juli 2003, SMUL)“ berücksichtigt. 
Sonstige Umweltschutzziele ergeben sich aus übergeordneten Planungsvorgaben 
die im Rahmen des naturschutzfachlichen Ausgleichs Berücksichtigung finden. 

 
Ziele und Grundsätze der Landesplanung 

Für das Planungsvorhaben sind folgende umweltbezogene Zielaussagen des 
Landesentwicklungsplanes Sachsen 2013 relevant. 

 
G 4.1.1.5 Die Nutzungsansprüche an die Landschaft sollen mit der Nutzungs-
fähigkeit der Naturgüter so abgestimmt werden, dass die Landnutzung die 
Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes auch vor dem Hintergrund 
der Auswirkungen des Klimawandels nachhaltig gewährleistet wird. Bereiche der 
Landschaft, in denen eines oder mehrere der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, 
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Luft, Pflanzen- und Tierwelt sowie Landschaftsbild durch Nutzungsart oder Nutz-
ungsintensität erheblich beeinträchtigt oder auf Grund ihrer besonderen Empfind-
lichkeit gefährdet sind, sollen wieder hergestellt beziehungsweise durch besondere 
Anforderungen an die Nutzung geschützt werden. 

 
G 4.1.2.4 Bei der Erschließung von Siedlungs- und Verkehrsflächen sollen zur Ver-
besserung des Wasserhaushaltes (Grundwasserneubildung) und der Verringerung 
von Hochwasserspitzen verstärkt Maßnahmen der naturnahen Oberflächenent-
wässerung umgesetzt werden. 

 
G 4.1.3.1 Bei der Nutzung des Bodens sollen seine Leistungsfähigkeit, 
Empfindlichkeit sowie seine Unvermehrbarkeit berücksichtigt werden. Boden-
verdichtung, Bodenerosion sowie die Überlastung der Regelungsfunktion des 
Bodens im Wasser- und Stoffhaushalt sollen durch landschaftsgestaltersiche 
Maßnahmen und standortgerechte Bodennutzung, angepasste Flur- und Schlag-
gestaltung, Anlage erosionshemmender Strukturen und Verringerung von Schad-
stoffeinträgen und belastenden Nährstoffeinträgen vermeiden werden. 

 
G 4.1.3.2 Die unvermeidbare Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlung, 
Industrie, Gewerbe, Verkehr, Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen soll auf 
Flächen mit Böden, die bereits anthropogen vorbelastet sind oder die eine geringe 
Bedeutung für die Land- und Forstwirtschaft, für die Waldmehrung, für die 
Regeneration der Ressource Wasser, für den Biotop- und Artenschutz oder als 
natur- und kulturgeschichtliche Urkunde haben, gelenkt werden. 

 
G 4.3.6 Nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser soll durch Versickerung 
und bei Bedarf durch natürliche Rückhaltesysteme in der Fläche zurückgehalten 
werden. Sofern es die geologischen Verhältnisse zulassen, ist ein möglichst hoher 
Anteil des Niederschlagswassers vor Ort zu versickern. 
 
Ziele der Regionalplanung 

Der Regionalplan Chemnitz-Erzgebirge (Fortschreibung 2008) stellt für den 
Planungsumgriff die Siedlungsentwicklung wie folgt dar: 

 
G 3.1.1 Die Vorkommen der heimischen Tier- und Pflanzenarten, ihre genetische 
Vielfalt, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume sollen in unbesiedelten  und 
besiedelten Bereichen, auf genutzten und ungenutzten Flächen in ihrer natürlichen 
und kulturlandschaftlichen Vielfalt, ihrer besonderen Eigenart und Vernetzung 
gesichert sowie dem natürlichen Potenzial und dem Charakter der Kulturlandschaft 
entsprechend entwickelt werden. Durch naturschonende Landnutzung, natur-
schonende Siedlungs- und  Infrastrukturentwicklung sowie durch den Schutz der 
Naturgüter (Boden, Wasser, Luft) und des Naturhaushaltes sollen günstige Voraus-
setzungen für die nachhaltige Entwicklung der heimischen Pflanzen- und Tierwelt 
geschaffen werden. 

 
G 3.1.5 Im Rahmen der Bauleitplanung sollen die schutzbedürftigen Bereiche für 
den Arten- und Biotopschutz auch gezielt durch die Darstellung von "Flächen für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Land-
schaft" sachlich und räumlich konkretisiert werden. 

 
G 3.1.8 Im Rahmen der Bauleitplanung soll die Funktion locker bebauter und von 
Grünflächen durchsetzter Siedlungen als Verbundstrukturen gesichert und 
entwickelt werden. Die örtlichen Grünflächensysteme sollen mit dem regionalen 
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ökologischen Verbundsystem verknüpft werden (siehe auch Regionalplanentwurf 
Chemnitz G 2.1.3.5). 

 
Z 3.1.9 Mit den Instrumenten der Bauleit- und Landschaftsplanung, […] soll das 
ökologische Verbundsystem unter Beachtung biotop- und artspezifischer Erforder-
nisse örtlich ausgeformt, ergänzt und durch konkrete fachspezifische Maßnahmen 
untersetzt werden (siehe Regionalplanentwurf Chemnitz Z 2.1.3.4). 

 
G 3.3.4 Durch die bevorzugte Inanspruchnahme baulich bereits vorbelasteter 
Böden, durch eine flächensparende Bauweise... soll der Versiegelungsgrad 
reduziert werden, Unvermeidbare Flächenbefestigungen sollen unter Beachtung 
baulicher Erfordernisse in möglichst weitgehend wasserdurchlässiger Bauweise 
erfolgen... (siehe Regionalplanentwurf Chemnitz G 2.1.5.1). 

 
G 4.3.6 Nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser soll durch Versickerung 
und bei Bedarf durch natürliche Rückhaltesysteme in der Fläche zurückgehalten 
werden. Sofern es die geologischen Verhältnisse zulassen, ist ein möglichst hoher 
Anteil des Niederschlagswassers vor Ort zu versickern. 

 
Ziele des Entwurfs des Regionalplans Region Chemnitz sind: 

Z 1.2.7 Die Entwicklung der Baugebiete durch die Kommunen ist hinsichtlich 
Größenordnung und Schwerpunktsetzung darauf zu richten, die Flächeninanspruch-
nahme im Außenbereich zu minimieren, nicht mehr benötigte Bauflächen in städte-
baulich integrierten Lagen, entsprechend dem Bedarf umzustrukturieren und zu 
renaturieren bzw. zu entsiegeln oder bei Bedarf für gewerbliche und touristische 
Entwicklungen zu nutzen. 
 
G 2.1.3.3 Ausgehend von dem großräumig übergreifenden Biotopverbund soll ein 
vielfältiges und engmaschiges Verbundnetz aus Kern- und Verbindungsflächen 
sowie Verbindungselementen geschaffen werden, das der Erhaltung und Entwick-
lung der Vorkommen regionstypischer Arten und ihrer ökologischen Wechselbe-
ziehungen dient. 
 
G 2.1.5.1 Durch die bevorzugte Inanspruchnahme baulich bereits vorbelasteter 
Böden, durch eine flächensparende Bauweise, durch die Vermeidung überdimensio-
nierter versiegelter Freiflächen, durch den Rückbau un- oder untergenutzter 
versiegelter Bereiche und durch einen hohen Grünflächenanteil baulicher Frei-
flächen soll der Versiegelungsgrad minimiert werden. Unvermeidbare Flächen-
befestigungen sollen unter Beachtung baulicher Erfordernisse in möglichst weit-
gehend wasserdurchlässiger Bauweise erfolgen (Fuß- und Radwege, Park- und  
Hofflächen usw.), soweit dem keine Wasserschutzbelange entgegenstehen. Durch 
Versiegelung anfallendes nicht verunreinigtes Niederschlagswasser soll vorzugs-
weise vor Ort zur Versickerung gelangen können. 
 
Wie bereits in Kap. 3 beschrieben sind Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 
Die Planung steht den Grundsätzen und Zielen des Regionalplanes nicht entgegen. 
 

9. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

9.1. Beschreibung der Wirkfaktoren 

Als entscheidungsrelevante Beeinträchtigungen der Schutzgüter werden bau-, 
anlage- und nutzungs- oder betriebsbedingte Auswirkungen der Planung unter-
schieden.  
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Baubedingte Wirkfaktoren, die vorübergehende nach Abschluss der Bauarbeiten 
meist zu behebende Beeinträchtigungen verursachen, lassen sich für das Planungs-
vorhaben wie folgt zusammenfassen: 

• temporäre Flächeninanspruchnahme im Bereich der Zufahrten, der Lager-
flächen und des Baufeldes sowie durch Baustelleneinrichtungen, 

• ggf. erhöhtes Verkehrsaufkommen durch Bau- und Lieferfahrzeuge; tempo-
räre Lärm- und Schadstoffemissionen, Abgase, Erschütterungen. 

 
Der Wirkraum kann auf den Planungsumgriff sowie die für die bauliche Erschließung 
notwendige Bereiche beschränkt werden. Negative Auswirkungen auf das Verkehrs-
netz sowie angrenzende Nutzungen sind nicht zu erwarten. 
 
Anlage- bzw. planbedingte Wirkfaktoren ergeben sich aus den Darstellungen und 
Festsetzungen im Bebauungsplan und sind dauerhaft auch auf die nähere und 
weitere Umgebung (Lebensraum, Sichtbeziehungen, optische Fernwirkung) wirk-
sam: 

• dauerhafte Flächenumwandlung mit erhöhtem Versiegelungs- und Nutzungs-
grad; Flächenverlust für Natur und Landschaft; Verlust von Grünland. 

• Veränderung des Landschaftsbildes am Siedlungsrand. 

9.2. Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes (Basisszenario) und Prog-
nose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung 

Der Umweltzustand und die besonderen Umweltmerkmale im ungeplanten Zustand 
werden im Folgenden auf das jeweilige Schutzgut bezogen dargestellt, um die 
besondere Empfindlichkeit gegenüber der Planung herauszustellen und Hinweise 
auf ihre Berücksichtigung im Zuge der planerischen Überlegungen zu geben. Die 
Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. 
 

Bei der Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der 
Planung sind insbesondere die möglichen erheblichen Auswirkungen während der 
Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe a bis j BauGB zu beschreiben. 

9.2.1. Schutzgut Mensch, Gesundheit, Bevölkerung 

Für die siedlungsnahe Erholung sind die umgebenden Flächen der Wohngebäude 
von besonderer Bedeutung. Kriterien zur Beurteilung sind dabei die Zugänglichkeit 
und die charakteristische Ausprägung des Ortsrandes. Landschaftsbezogene Frei-
räume der näheren Umgebung sind hier insbesondere die angrenzenden Wald-
gebiete mit vielen Wander-, Rad- und Reitwegen. Der eher ländlich geprägte Ortsteil 
zeichnet sich durch eine gute allgemeine und private Freiraumversorgung und eine 
geringe Entfernung zur freien Landschaft aus. 
 
Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind gemäß § 50 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen 
Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von 
schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Nr. 13 der Richtlinie 2012/18/EU in 
Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkungen auf die ausschließlich oder über-
wiegend dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige schutzbedürftige 
Gebiete, insbesondere öffentlich genutzte Gebiete, wichtige Verkehrswege, Freizeit-
gebiete und unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes besonders wertvolle oder 
besonders empfindliche Gebiete und öffentlich genutzte Gebäude, so weit wie 
möglich vermieden werden. Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in 
Gebieten, in denen die in Rechtsverordnungen nach § 48a Absatz 1 festgelegten 
Immissionsgrenzwerte und Zielwerte nicht überschritten werden, ist bei der Abwäg-
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ung der betroffenen Belange die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität als 
Belang zu berücksichtigen. 
 
Die immissionsschutzfachliche Bewertung, ob der Bebauungsplan dem Vorge-
nannten entspricht, beschränkt sich im vorliegenden Fall auf die Prüfung, ob die 
künftige Wohnnutzung schädlichen Umwelteinwirkungen durch Immissionen (hier 
Gerüche, Luftschadstoffe) ausgesetzt wird, die von den in der Nachbarschaft befind-
lichen Emittenten hervorgerufen werden können. 
 
Das nähere Umfeld des Plangebietes am Siedlungsrand wird durch gemischte 
Nutzungen wie Ein- und Zweifamilienhäuser, Gärten, der landwirtschaftlichen 
Nutzung (Grünland) sowie einem Autohaus und einer Alpaka-Farm gekennzeichnet. 
Das Gebiet weist keine emittierende Industrie oder große Gewerbestandorte im 
räumlichen Umgriff auf. 
 
Potenzielle Emittenten sind benachbarte Landwirtschaftsbetriebe mit Tierhaltung 
(Rinderhaltung). Tierhaltungen stellen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht 
Anlagen im Sinne von § 3 Abs. 5 Nr. 1 BlmSchG (nicht genehmigungsbedürftige 
Anlage) dar, für welche die Grundpflichten des § 22 BlmSchG entsprechend gelten. 
Danach sind derartige Anlagen so zu errichten und zu betreiben, dass schädliche 
Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik ver-
meidbar sind. Schädliche Umwelteinwirkungen, deren Vermeidung nach dem Stand 
der Technik nicht möglich ist, müssen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Auch 
begrenzt vorhandene oder heranrückende Bebauung die mögliche Erweiterung 
eines landwirtschaftlichen Betriebes. 
 
Auswirkung der Planung auf Mensch, Gesundheit, Bevölkerung (Schutzgut 
Mensch) 

• geringe baubedingte, vorübergehende Auswirkungen (ggf. Lärm, erhöhtes 
Verkehrsaufkommen auf den angrenzenden Straßen) im Bereich des Plan-
ungsumgriffes. 

• keine Verschärfung bestehender Nutzungskonflikte in Bezug auf schädliche 
Umwelteinwirkungen durch Immissionen (Lärm, Geruch) zu vermuten. 

• keine Beeinträchtigungen der Wohn- und Wohnumfeldqualität; den individu-
ellen Wohnansprüchen an unmittelbar angrenzenden Freiflächen in Ortsrand-
lage kann entsprochen werden. 

• keine Störungen der siedlungsnahen Erholung, da die Veränderungen des 
Landschaftsbildes nur im nahen Umfeld der Bebauung wahrnehmbar sind. 

 
Vermeidung und Minderung 

• Pflanzgebote zur optischen Aufwertung des Wohngebietes. 
• Anpflanzung einer Blühwiese (Ausgleichsmaßnahme); Aufwertung des Orts- 

und Landschaftsbildes. 
• Erhalt der vorhandenen Wegebeziehungen und der Zugänglichkeit der Land- 

schaft im Umfeld. 
• Belästigungen durch Lärm, Stäube und Gerüche, die während der Baumaß-

nahmen auftreten sind so gering wie möglich zu halten; Einhaltung der 
Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung) bei der Baumaßnahme. 

 
Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen, die sich negativ auf das Wohl-
befinden des Menschen auswirken können, sind nicht zu erwarten. Es kommt 
durch die Nutzung als dörfliches Wohngebiet zur Stärkung des Schutzgutes 
Mensch. 

  



Bebauungsplan „dörfliches Wohngebiet 
an der Waldenburger Straße“ 

__________________________________________________________________________________ 
Sachsen Consult Zwickau  November 2021  Seite 41 

9.2.2. Schutzgut Boden, Fläche 

Die geologischen Verhältnisse prägen die Bodenbildung maßgeblich. Regional-
geologisch gehört die Gemeinde Callenberg zum Sächsischen Granulitgebirge, 
einem ellipsenförmigen südwest-nordost-gerichteten geologischem Komplex. Das 
Territorium der Planung liegt im südwestlichen Teilabschnitt dieser regional-
geologischen Einheit. 
 
Das Sächsische Granulitgebirge besteht aus einem zentralen Granulitkern und 
einen ihn umgebenden Schiefermantel. Der überwiegende Teil des Gemeinde-
gebietes befindet sich im Verbreitungsgebiet des Granulitkernes. Die nördlichen, 
westlichen (Reichenbach, Callenberg, Grumbach) und südlichen Bereiche er-
strecken sich bereits auf den Schiefermantel. 
 
Den Kern des Granulitgebirges bilden die ältesten Gesteine, die Granulite aus dem 
oberen Preterozoikum. Diese hochmethamorphosen Festgesteine, die aus feldspat-
führenden Sandsteinen hervorgegangen sind, zeigen unterschiedlichste Ausbild-
ungen (schiefrigplattig, körnig-granitisch, gestreift-geflammt). Der Schiefermantel 
setzt sich im Gemeindegebiet überwiegend aus verschiedenen Glimmerschiefer-
varietäten zusammen (Zweiglimmerschiefer, Biobitglimmerschiefer, Gneisglimmer-
schiefer), die altersmäßig in das Ordovizium gehören. Im Gebiet um Meinsdorf und 
Langenberg treten Serpentinite, Flasergabbro und Amphibolschiefer algonkischen 
Alters auf. 
 
Im Gebiet nördlich und östlich des OT Callenberg sowie in Richtung OT 
Reichenbach und im Gebiet um das NSG Callenberg Nord II befinden sich 
nachgewiesene Lagerstätten der Rohstoffes Kaolin. 
 
Erst in jüngerer Zeit, im Pleistozän, wurden die meist metamorphen Festgesteine 
durch Schmelzwassersande und Schmelzwasserkiese und/oder durch Löß der 
durch Entkalkung in Lößlehm überging, überlagert. Die zahlreichen Bachtäler sind 
mit holozänen Abschwemmassen ausgekleidet. Es handelt sich dabei in der Regel 
um schluffige Kiessande, die von feinsandigen Schluffen überlagert sind (aus 
Begründung FNP). 
 
Auf den Lösshochflächen des Mulde-Lösshügellandes haben pseudovergleyte 
Böden im Vergleich zum nördlich anschließenden Mittelsächsischen Lösshügelland 
deutlich höhere Flächenanteile. Im Bereich des geplanten Wohngebietes herrscht 
zeitweise vernässter Parabraunerde-Pseudogley vor. Diese Böden besitzen gemäß 
Auswertekarte Bodenschutz des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie (www.umwelt-sachsen.de) eine hohe natürliche Bodenfruchtbarkeit bzw. 
ein hohes Ertragspotenzial. Auch das Filter- und Puffervermögen gegenüber Schad-
stoffen oder das Wasserspeichervermögen sind hoch einzustufen.  
 
Die im Bebauungsplan zu berücksichtigende Fläche stellt zwei voneinander 
differenzierte Planteilgebiete dar. Planteil I: Oberflächennah anstehende Sande, 
Kiese und Schluffe der kleinen Täler über Lößlehm und Lößderivaten, Im Liegenden 
sind kambrische Serpentinite zu erwarten, welche im nordöstlichen Bereich zersetzt 
an der Oberfläche anstehen. Planteil II: Oberflächennah anstehender weichsel-
zeitlicher Gehängelehm. Dabei handelt es sich in der Regel um solifluidal 
umgelagerten Lößlehm, welcher z.T. kiesig ausgebildet sein kann. Bei dem im 
Liegenden ausgebildeten Festgestein handelt es sich um überwiegend Pyroxen-
freien Granulit der Waldheim-Gruppe, welcher Einlagerungen von Pyroxen-
Granuliten und Pyroklastiten aufweisen kann. 

  

http://www.umwelt-sachsen.de/
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Die Empfindlichkeit des Bodens wird u.a. anhand der Erosionsgefährdung durch 
Wasser eingeschätzt. Aus den vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie Dresden bereitgestellten Erosionsgefährdungskarten zur potenziellen 
Bodenerosionsgefährdung durch Wasser - digitale Erosionsgefährdungskarten ver-
öffentlicht unter: http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/boden/33144.htm) ist 
ersichtlich, dass der Planbereich in einem Bereich liegt, für die eine hohe potentielle 
Erosionsgefährdung durch Wasser ausgewiesen ist. Die Bodenerosionsgefährdung 
gilt bei unbedecktem oder gering mit Vegetation bedecktem Boden der landwirt-
schaftlichen Nutzfläche. 
 
Die Schutzwürdigkeit eines Bodens hinsichtlich seiner biotischen Lebensraum-
funktion wird anhand der Kriterien Seltenheit, Natürlichkeit, Wasserhaushalt und 
Trophiezustand bemessen. Hoch bedeutend als Lebensraum für Bodenorganismen 
und als Standort für natürliche Vegetation werden daher lediglich Böden mit beson-
deren Standortfaktoren bewertet, die im Planungsgebiet nicht vorkommen.  
 
Gemäß Bodenschutzklausel in § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden spar-
sam und schonend umgegangen werden. Die Inanspruchnahme von Flächen für 
bauliche Nutzungen ist auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 
Altlasten 
Im beplanten Bereich sind laut Sächsischem Altlastenkataster mit Datenstand vom 
05.07.2021 keine Altlastenverdachtsflächen registriert. Werden im Rahmen von 
Bauvorhaben, insbesondere bei tiefbautechnischen Maßnahmen, schädliche 
Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG) bekannt (z. B. organoleptische Auffälligkeiten des Bodenaushubes) 
oder verursacht, sind diese gemäß § 13 Abs. 3 SächsKrWBodSchG unverzüglich 
dem Umweltamt des Landratsamtes Landkreis Zwickau anzuzeigen. 
 
Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Boden, Fläche 

• vorübergehende Bodenverdichtung und Veränderung der natürlichen Boden-
struktur im Bereich von Baustelleneinrichtung und Baustellenbelieferung mit 
nachhaltigen Einschränkungen der Versickerungsfähigkeit und der natürlichen 
Funktionsfähigkeit des Bodens. 

• unwiederbringliche Verluste aller natürlichen Bodenfunktionen durch eine zu-
lässige Flächenversiegelung von bis zu 40%. 

• Einschränkung der natürlichen Bodenfunktionen als Lebensraum sowie als 
Filter und Puffer im Wasserhaushalt. 

• keine Schadstoffeinträge durch die Anlage oder durch den Betrieb. 
 
Vermeidung und Minderung 

• sparsamer Umgang mit Grund und Boden und eine Sicherung der natürlichen 
Bodenfunktionen (siehe § 1a BauGB, BBodSchG und SächsKrWBodSchG). 

• Einhalten einschlägiger gesetzlicher Vorschriften zum Bodenschutz während 
der Bauzeit (insbesondere Bundesbodenschutzgesetz BBodSchG, Gewerbe-
abfallverordnung GewAbfV, DIN 19731 – Bodenbeschaffenheit - Verwertung 
von Bodenmaterial). 

• Minimierung der Flächenversiegelung, Festsetzung eines Mindestanteils 
unversiegelter Freiflächen anhand der max. Grundflächenzahl von 0,4. 

• Verwendung durchlässiger Beläge im Bereich der Wegeflächen und Stell-
plätzen. 
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• Überprüfen der Baugruben auf das Vorhandensein von Spuren alten Berg-
baus. Über eventuell angetroffene Spuren alten Bergbaues ist gemäß § 5 der 
Polizeiverordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Verkehr über die Abwehr von Gefahren aus unterirdischen Hohlräumen 
sowie Halden und Restlöchern (Sächsische Hohlraumverordnung - 
SächsHohlrVO) vom 20. Februar 2012 (SächsGVBI. S. 191) das Sächsische 
Oberbergamt in Kenntnis zu setzen. 

• Schutz archäologischer Fundstellen. 
 
Bau- und betriebsbedingten Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das 
Schutzgut Boden sind aufgrund der möglichen Flächenversiegelung unter 
Berücksichtigung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen und der 
bestehenden Vorbelastungen (Erosionsgefährdung) mittel zu bewerten. 

9.2.3. Schutzgut Wasser 

Allgemeiner Gewässerschutz 
Gemäß § 5 Abs. 1 WHG ist jede Person verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen 
Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen 
erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um 
1. eine nachteilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden, 
2. eine mit Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des 
Wassers sicherzustellen, 
3. die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten und eine Vergrößerung 
und Beschleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden. 
 
Hydrogeologie 
Der Geltungsbereich befindet sich im hydrogeologischen Teilraum „Sächsisches 
Granulit-Massiv“. Das Festgestein stellt einen Kluftgrundwasserleiter dar. Hier 
zirkuliert Grundwasser auf hydraulisch wirksamen Trennflächen von Klüften und 
Störungen. 
 
Geschütztheitsgrad des Grundwassers 
Die Schutzfunktion der Deckschichten gegenüber Schadstoffen wird auf den Löss-
lehm-Hochflächen mit vorherrschenden Pseudogley - Mosaiken überwiegend als 
„mittel“ eingestuft. Ausgehend von den Tiefenlinien nimmt die Schutzfunktion im 
Bereich der Bach- und Flusstäler allmählich ab (Stufe „ungünstig“; LfULG). 
 
Die Grundwasserneubildung ist im Bereich des Lößplateaus sehr gering, da die 
anstehenden Gesteine nur in den Kluftbereichen ein geringes Grundwasser-
speichervermögen besitzen. Nur in den Bereichen der Talschotter ist mit einer 
erhöhten Grundwasserbildung zu rechnen (aus Begründung FNP). 
 
Wasserschutzgebiete 
Trinkwasserschutzgebiete bzw. Überschwemmungsgebiete sind von der Planung 
nicht betroffen. 
 
Oberflächenwasser: 
Das Mulde-Lösshügelland ist überdurchschnittlich reich an Fließgewässern. Sie 
summieren sich auf 1732 ha – der zweithöchste Wert in Sachsen – bei einer Dichte 
von 1,14 km/km2. Im Chursbachtal bestimmt der Chursbach (entsteht aus Langen-
berger Bach und Meinsdorfer Bach), größter Bach der Gemeinde, und seine Neben-
bäche die Entwässerung der Oberflächen. Im Vorhabengebiet befinden sich keine 
Oberflächengewässer. 
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Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Wasser 

• Unter Berücksichtigung technischer Standards und rechtlich verbindlicher 
Grenzwerte während der Bauphase können nachhaltige Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Wasser infolge von Schadstoffeinträgen weitgehend ausge-
schlossen werden. 

• weitere Flächenversiegelung führt zu Einschränkungen der Versickerungs-
fähigkeit und der Grundwasserneubildung. 

• keine Beeinträchtigung von Oberflächengewässern. 
• Verringerung des Rückhaltevermögens für Niederschlagswasser in der 

Fläche, erhöhter oberflächiger Abfluss; ggf. notwendige Rückhaltung des 
Oberflächenwassers aufgrund des Bebauungsplanes. 

 
Vermeidung und Minderung 

• Einhalten einschlägiger gesetzlicher Vorschriften zum Wasserschutz während 
der Bauzeit - Wasserhaushaltsgesetz WHG, Sächsisches Wassergesetz 
SächsWG. 

• Beschränkung der Versiegelung auf das unbedingt erforderliche Maß; 
Festsetzung eines Mindestanteils unversiegelter Freiflächen anhand der max. 
GRZ 0,4; Minimierung der Flächenversiegelung durch Verwendung versicker-
ungsfähiger Beläge im Bereich der Umfahrung. 

 
Für das Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächengewässer) ergeben sich 
bei Umsetzung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen geringe nach-
teiligen Umweltauswirkungen. 

9.2.4. Schutzgut Klima, Luft, Klimawandel 

Das Plangebiet befindet sich im Übergangsbereich der kontinentalen und der 
maritimen Klimazone, der gemäßigten Westwinde im Bereich des immerfeuchten, 
gemäßigten, ganzjährig durch wandernde Zyklone geprägten Klima des oberen 
Hügellandes. Die durchschnittliche relative Luftfeuchte beträgt im Gebiet 88,9 %. 
 
Nach Angaben des deutschen Wetterdienstes, Wetteramt Dresden, beträgt die 
langjährige, mittlere Jahressumme der Niederschläge im Plangebiet 640 - 780 (800) 
mm/Jahr, was in etwa dem Landesdurchschnitt entspricht. Das langjährige mittlere 
Jahresmittel der Lufttemperatur für die Höhenstufe 300 m beläuft sich auf 8,1° 
Celsius. 
 
Die Vegetationsdauer (> 5°C im Tagesdurchschnitt) beträgt 220 Tage/Jahr. Im 
Bereich der „Langenberger Höhe“ verringert sie sich bereits auf < 200 Tage und 6,5 
bis 7,5°C Jahresmittel-Lufttemperatur. Bei winterlichen Hochdrucklagen bilden sich 
in den Tallagen des Gemeindegebietes gelegentlich Kaltluftseen mit dichtem Nebel, 
wobei dann die Gefahr von Inversionen besteht. So wurden 1969 mit –29 °C und 
1992 mit –36°C Kälterekorde gemessen. 
 
Die Hauptwindrichtung ist Südwest bis West. Besondere Auffälligkeiten bei 
Windgeschwindigkeiten sind nicht bekannt. Die durchschnittliche Windgeschwindig-
keit beträgt 3,2 bis 7,7 m/s. 
 
Das Geländeklima wird von Topographie, Relief und Bodenbeschaffenheit bzw. 
Realnutzung bestimmt. Der Geltungsbereich ist insbesondere aufgrund der geringen 
Flächengröße für das Klima von geringer Bedeutung (aus Begründung FNP). 
 
Für den weiteren Planungsraum sind die angrenzenden landwirtschaftlichen Nutz-
flächen als Kaltluftentstehungsgebiete mit Siedlungsbezug zu nennen. Kaltluft bildet 
sich über gehölzfreien Flächen mit niedriger Vegetation, z .B. Wiesen oder Felder, 
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wo der Boden in wolkenfreien „Strahlungsnächten“ die tagsüber gespeicherte 
Wärme nachts ungehindert in die Atmosphäre abstrahlen kann. Gehölzstrukturen im 
Umfeld des Planungsgebietes besitzen klimatisch verbessernde Funktionen im 
Siedlungsbereich. 
 
Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima, Luft, Klimawandel 

• Mit der Nutzungsänderung gehen nur in geringem Maße Flächen mit 
klimatisch verbessernder Funktion (Intensivgrünland) verloren. Auf Grund der 
räumlichen Verhältnisse wirkt sich dies auf das lokale klimatische Funktions-
gefüge kaum nachteilig aus. 

• Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Beeinträchtigungen des 
Kleinklimas werden insbesondere durch die Gewährleistung einer Mindest-
durchgrünung der nicht bebaubaren Grundstücksflächen getroffen. 

• Auswirkungen auf den Klimawandel sind ebenfalls aufgrund der geringen 
Fläche der geplanten Nutzungsänderung im Verhältnis zum gesamten 
Gemeindegebiet nicht zu erwarten. 

 
Vermeidung und Minderung 

• schnelle Begrünung des Plangebiets. 
• Entwicklung klimatisch relevanter Gehölzstrukturen (grünordnerische Maß-

nahmen). 
 
Nachteilige Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Klima / Luft durch 
bau- und betriebsbedingte Einflüsse können insbesondere aufgrund der 
geringen Größe ausgeschlossen werden. 

9.2.5. Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Natura 2000 

Als potentielle natürliche Vegetation würde sich im Planungsgebiet ohne Zutun des 
Menschen unter den gegebenen naturräumlichen Verhältnissen ein „kolliner Eichen-
Buchenwald mit Zitterseggen-Eichen-Buchenwald“ einstellen (umwelt.sachsen.de). 
 
Die Biotop- und Nutzungsstruktur des Plangebietes ist durch eine intensive Grün-
landnutzung und somit durch einen Biotoptyp von nachrangiger Bedeutung (Biotop-
wert 10) geprägt.  
 
Wie in der Begründung zum Bebauungsplan beschrieben werden durch das Vor-
haben keine Schutzgebiete nach den §§ 13 bis 19 Sächsisches Naturschutzgesetz 
(SächsNatSchG) durch Einzelanordnung festgesetzte, einstweilig gesicherte oder 
geplante Schutzgebiete einschließlich FFH- und SPA-Gebiete im Rahmen des 
Europäischen Schutzgebietssystems „Natura 2000" sowie besonders geschützte 
Biotope nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) bzw. § 21 SächsNatSchG 
betroffen. 
 
Das Naturschutzgebiet „Callenberg Nord II“ liegt ca. 1 km westlich der Vorhaben-
fläche. Das Naturschutzgebiet umfasst einen ehemaligen Serpentinit-Tagebau ein-
schließlich seiner Böschungsbereiche, in dem von 1960 bis 1990 das bis dahin 
größte Nickelerzvorkommen Mitteleuropas gewonnen wurde. Der hohe ökologische 
Wert des aufgelassenen Abbaugebietes resultiert aus der mit dem Gesteinsabbau 
verbundenen Offenlegung nährstoffarmer Gesteins-, Rohboden- und Grundwasser-
horizonte unter Ausbildung eines vielfältigen Reliefs. Durch die ungestörte natürliche 
Besiedlung der Abbruchkanten, Felshänge, Schutthalden und Gewässerflächen 
entstand ein vielfältiges Mosaik aus Pionier-, Ruderal- und Trittfluren. Auf den 
Böschungsbereichen schreitet die Entwicklung gehölzbestockter Vorwaldstadien 
voran. Das Naturschutzgebiet ist Lebensraum zahlreicher Arten, die auf Grund ihrer 
Gefährdung eines besonderen Schutzes bedürfen.  
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Abbildung 7: Schutzgebiete (gelb LSG, grün NSG) 

 
Das Landschaftsschutzgebiet „Mulden- und Chemnitztal“ grenzt nördlich der 
Waldenburger Straße. Das Landschaftsschutzgebiet umfasst im Kern den Flusslauf 
der Zwickauer Mulde zwischen Zwickau und Wolkenburg mit seiner Flussaue, den 
Hangwäldern über der Aue sowie dem Grünfelder Park, dem Waldenburger Stadt-
wald und dem Gebiet um den Glauchauer Stausee. Darüber hinaus schließt es die 
Zuflüsse des Hermsdorf - Bräunsdorfer Bachtales und des Frohnbachtales mit ein. 
 
Die zwei FFH- Teilgebiete „Mulde um Wolkenburg und Remse“, ca. 2 km westlich 
Vorhaben sowie „Langenberger Bach“, ca. 500 m nördlich der Vorhabenfläche 
werden in Kap. 10 beschrieben. 
 
Gesonderte faunistische Untersuchungen liegen für den Untersuchungsraum nicht 
vor. Eine Artdatenabfrage in der zentralen Artdatenbank des Landratsamtes zum 
Bebauungsplan „dörfliches Wohngebiet an der Waldenburger Straße“ hat keine 
Datensätze von besonders geschützten Arten und Rote-Liste-Arten im unmittel-
baren Umfeld und innerhalb der Fläche ergeben (Schreiben der unteren Natur-
schutzbehörde vom 14.04.2021).  
 
Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut biologische Vielfalt, Tiere und 
Pflanzen, Natura 2000 

• Verlust des Lebensraumpotenzials durch Überbauung und Flächeninan-
spruchnahme (vgl. auch Schutzgut Boden) ist als nachhaltige Auswirkung auf 
das Entwicklungspotenzials des Arten- und Biotopschutzes zu betrachten. 

• Schaffung neuer Vernetzungsfunktionen innerhalb des Geltungsbereiches 
durch grünordnerische Maßnahmen im Bebauungsplan. 

• Erhöhung der Struktur- und Biotopvielfalt sowie der Artenvielfalt (Vögel, 
Kleintiere, Insekten, Flora) in örtlicher Nähe zum Vorhabengebiet aufgrund der 
Ausgleichsmaßnahme, die der Verursacher eines Eingriffs durchzuführen hat. 
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Vermeidung und Minderung 

• Baustelleneinrichtung und Lagerflächen sind außerhalb ökologisch bedeuten-
der Bereiche anzulegen. Die in Anspruch genommenen Flächen werden nach 
Beendigung der Bauarbeiten rekultiviert. 

• Zur Minderung der Beeinträchtigungen der verschiedenen Landschafts-
potenziale trägt eine schnelle Wiederbegrünung des Baufeldes bei. 

• Schaffung neuer Gehölzstrukturen, Mindestdurchgrünung des Wohngebietes 
durch Festsetzungen von Pflanzgeboten; standortgerechte Artenwahl. 

 
Nachteilige Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Tiere und Pflanzen 
durch potenzielle bau- und betriebsbedingte Einflüsse können insbesondere 
aufgrund der nachrangigen Wertigkeit des Biotoptyps als mittel eingestuft 
werden. 

9.2.6. Schutzgut Landschaft, Landschafts- bzw. Ortsbild, landschaftsbezogene 
Erholung 

Der Charakter des Landschaftsbildes steht in engem Zusammenhang mit den natur-
räumlichen und topographischen Verhältnissen und den Nutzungsstrukturen im 
Planungsumgriff. 
 
Naturräumlich liegt das Planungsgebiet im „Mulde-Lösshügelland“ (Landesentwick-
lungsplan 2013, Karte 6). Das Mulde-Lösshügelland ist aus zwei gegensätzlichen 
Gruppen von Reliefeinheiten aufgebaut: 

- Landschaftsprägend sind flachwellige bis hügelige Hochflächen mit Decken aus 
lössartigen Sedimenten (v. a. Lösslehm) mit Mächtigkeiten zwischen 2 und 5 m, 
stellenweise bis zu 10 m. An die vorherrschenden, wenig gegliederten Plateaus 
schließen sich nach den Flusstälern hin abfallende, stärker reliefierte Plateaurand-
und Talhangflächen mit unterschiedlichen Hangneigungen an. Die Hochflächen-
einheiten steigen nach Süden hin allmählich, aber stetig an. Im flächenmäßig 
größeren (nördlichen) Bereich liegen die Höhen zwischen 180 und > 300 m NN. 
Etwa südlich der Linie Limbach-Oberfrohna - Auerswalde - Schönborn - Dreiwerden 
- Hainichen - Reichenbach - Kleinvoigtsberg - Dittmannsdorf nehmen die Höhen von 
330 m bis > 400 m NN zu, auf dem Rabensteiner Höhenzug bis um 480 m (Toten-
stein). Mit steigender Meereshöhe nehmen Mächtigkeit und Geschlossenheit der 
Lösslehmdecke ab. 
 
- Zwischen den Hochflächen verlaufen die Täler der vom Erzgebirge kommenden 
Flüsse. Die Flüsse haben sich zwischen 50 und 80 m, stellenweise auch bis zu 120 
m tief in die Festgesteine der Grundgebirgseinheiten eingeschnitten. Je nach Härte 
und Widerstandsfähigkeit der Gesteine wurden enge und z. T. steile Kerbsohlentäler 
oder breitere Sohlentäler mit Lehnhängen oder Terrassen herausgebildet. Einige 
Talbschnitte sind beckenartig erweitert (z. B. Freiberger Mulde: Döbelner Becken). 
Ausgehend von Dellenbereichen in den Hochflächen ziehen sich die Tiefenlinien 
zahlreicher Zuflüsse (meist Kerbtälchen) zu den Tälern der Hauptvorfluter hinunter 
(Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, Referat 61).  
 
Als typisches Reihendorf mit Waldhufenflur wurde Langenchursdorf beim Aufbau 
der Herrschaft Waldenburg etwa um 1180 angelegt. Die Kirche errichtete man im 
Jahre 1202, wie auf einem alten Altarstein zu lesen war. 1308 wurde der Name 
Cunradsdorf zum ersten Mal erwähnt. Dieser Name, der sich über Kunersdorf, 
(Langen) Konnersdorf schließlich in (Langen) Chursdorf änderte, ist ein Hinweis auf 
den Lokator namens Conrad, der die Siedler in diese Gegend führte. Zur Unter-
scheidung von anderen Conradsdörfern der Umgebung nannte man den Ort auf-
grund seiner Länge später Langenchursdorf. 
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Abbildung 8: Landschaftsgliederung, Landesentwicklungsplan 2013 

 
In der Gemeinde Callenberg gehört der Ortsteil Langenchursdorf neben Callenberg 
zu den größten Ortsteilen. Langenchursdorf ist gut in die Landschaft eingebunden, 
die durch jahrhundertlange landwirtschaftliche Nutzung geprägt ist. Ein Teil der 
Gemarkung gehört zum Landschaftsschutzgebiet "Mulden- und Chemnitztal". Am 
westlichen Rande des Dorfes liegt das Naturschutzgebiet "Callenberg Nord II" 
(ehemaliger Nickeltagebau). 
 
Neben gepflegten Fachwerkhäusern und schönen alten Drei- und Vierseithöfen, 
teils mit Laubengängen, Säulengewölben und Balkeninschriften versehen, findet 
man auch viele Neubauten, die sich harmonisch in das Ortsbild einfügen. Ein 
besonderes Kleinod ist die denkmalgeschützte Langenchursdorfer Kirche mit ihren 
geschnitzten Flügelaltären aus der Werkstatt der Altenburger Schnitzer Peter und 
Jakob Naumann um 1500 (www.callenberg.de). 
 
Prägend für das Landschaftsbild angrenzend an das Planungsgebiet ist jedoch die 
Mischnutzung aus Wohngebäuden mit Nebenanlagen, das Autohaus oder die 
Alpaka-Farm mit Wollwerkstatt, die wenig Erholungspotenzial aufweisen. Da sich 
die Flächen des Bebauungsplanes in Privatbesitz befinden ist sie für die land-
schaftsbezogene Erholung ohne Bedeutung. 
 
Die Landschaft rund um Langenchursdorf weist viele lokale Wander- und Radwege 
zur landschaftsbezogenen Erholung auf. Der Mulderadweg befindet sich in näherer 
Umgebung. 
 
Auswirkungen der Planung auf das Schutzgut Landschaft, Landschafts- bzw. 
Ortsbild, landschaftsbezogene Erholung 

• Veränderungen des Landschaftsbildes im Nahbereich der Mischbebauung. 
• keine visuelle Fernwirkung aufgrund der topographischen Verhältnisse und 

der umgebenden Nutzungen. 

http://www.callenberg.de/
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• keine Beeinträchtigung des Ortsbildes da die Veränderungen nur im nahen 
Umfeld der Bebauung wahrnehmbar sind. 

• Beeinträchtigungen der landschaftsbezogenen Erholung durch Anlage und 
Nutzung sind als nachrangig zu beurteilen. 

 
Vermeidung und Minderung 

• Gehölzpflanzungen zur Einbindung in die Umgebung; Hinweise zur Artenwahl. 
• Reduzierung der visuellen Fernwirkung durch Begrenzung der zulässigen 

Bauhöhe (2 Vollgeschosse). 
 
Insbesondere aufgrund der geringen Größe des Vorhabengebietes und der 
vorhandenen angrenzenden Bebauung sind nachteilige Auswirkungen auf das 
Landschaftsbild nicht zu erwarten. 

9.2.7. Schutzgut Kultur und sonstige Sachgüter 

Langenchursdorf zeigt durch seine Flurformen eine Entstehung des mittelalterischen 
Landausbaues im 12. Jahrhundert an, auch wenn der Ort erstmals um 1308 unter 
dem namen Cunradsdorf in den Schriftquellen auftauchte. Die geschlossene 
Ortslage bildet somit als Ganzes historische Siedlungseinheiten und damit archäolo-
gische Denkmalzonen, in denen unterirdisch flächig Sachzeugen der Siedlungs- und 
Kulturgeschichte erhalten und bei jeder Tiefbaumaßnahme zu erwarten sind (aus 
Begründung FNP). 
 
Archäologische Denkmale stehen unter Schutz. Sie sind überall in Sachsen auch 
außerhalb der bekannten und verzeichneten Denkmalflächen in erheblichem Um-
fang zu erwarten. Nach § 14 SächsDSchG bedarf der Genehmigung der Denkmal-
schutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. an einer Stelle ausführen will, von der bekannt 
oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. 
Die bauausführenden Firmen sind auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß  
§ 20 Sächsisches Denkmalschutzgesetz (SächsDSchG) hinzuweisen. Archäolo-
gische Funde sind z.B. auffällige Bodenfärbungen, Gefäßscherben, Knochen, 
Geräte aus Stein und Metall, Münzen, bearbeitete Hölzer, Steinsetzungen aller Art. 
Die Fundstellen sind vor Zerstörung zu sichern. Die Funde sind unverzüglich dem 
Landesamt für Archäologie zu melden. 
 
Sachgüter bestehen in Form der vorhandenen Gebäudesubstanz und technischen 
Anlagen, deren Umfang einen entsprechenden finanziellen Wert darstellen. 
 
Auswirkungen der Planung auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter 

• Eine potenzielle Beeinträchtigung von archäologischen Denkmalen sowie 
Bauverzögerungen sind nicht auszuschließen. 

• Durch die Flächenumwandlung zu Bauflächen wird dauerhaft auf die landwirt-
schaftliche Nutzfläche verzichtet. 

 
Vermeidung und Minderung 

• Schutz potenzieller archäologischer Fundstellen. 
 
Für das Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter ergeben sich bei Um-
setzung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen keine nachteiligen 
Umweltauswirkungen. 

9.2.8. Anfälligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen 

Eine Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastrophen ist nicht 
gegeben.  
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Ergebnis: 
Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf Natur und Landschaft sind bei 
Umsetzung der Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen sowie bei Ein-
haltung aller gesetzlichen Vorgaben nicht zu erwarten. 

9.2.9. Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Umweltbelangen 

Zur Beurteilung und Beschreibung des Umweltzustandes sind Abhängigkeiten 
zwischen den Schutzgütern zu nennen, die innerhalb der räumlichen Funktions-
beziehungen planungs- und entscheidungsrelevant sind: 

 Die Flächenversiegelung wirkt sich negativ auf alle Bodenfunktionen in 
Wechselwirkungen mit dem Schutzgut Wasser (Schadstofffilter und Wasser-
speicher), Schutzgut Fläche (Nutzungsänderung) und dem Lebensraum-
potenzial des Bodens aus. 

 Landnutzungsänderungen (Schutzgut Fläche) wirken sich auf Biodiversität, 
Wasser, Boden und Landschaft unterschiedlich aus. Der Bau von Gebäuden 
verändert das Landschaftsbild eher negativ, 

 Der Verlust von Grünland schränkt dauerhaft das Entwicklungspotential für 
Biotope und Arten sowie die biologische Vielfalt ein und beeinträchtigt das 
Landschaftsbild am Siedlungsrand. 

 Die geplante Bebauung stellt eine optische Veränderung im Nahbereich dar. 
Die vorgesehenen Begrünungsmaßnahmen im Plangebiet dienen der Ein-
bindung, tragen gleichermaßen zur Struktur- und Biotopanreicherung bei und 
erhöhen somit wieder den Landschaftsbildwert. 

 Als klimatischer Wirkraum ist der Planungsraum von untergeordneter 
Bedeutung und weist durch die Umsetzung der Planung keine wesentlichen 
Wechselwirkungen mit den übrigen Schutzgütern auf.  

 Im Hinblick auf die Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit durch 
lufthygienische Belastungen sind keine erheblichen negativen Einflüsse zu 
erwarten.  

9.2.10. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung (Prognose-Null-Fall) 

Mit diesem Prüfkriterium soll sichergestellt werden, dass dem Projekt keine Umwelt-
effekte zugerechnet werden, die auch ohne sein Zutun („natürlicherweise“) eintreten 
würden. 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung sind in dieser Hinsicht keine erheblichen Ver-
änderungen und Verschlechterungen des aktuellen Zustandes zu erwarten, so dass 
die vorbelastete Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes in der bisherigen ein-
geschränkten Qualität erhalten bleibt. 
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9.2.11. Zusammengefasste Umweltauswirkungen 

Durch die vorliegende Planung werden die Bauflächen als dörfliches Wohngebiet 
festgesetzt. Die Umweltauswirkungen liegen v.a. in der Versiegelung und dem 
Verlust von Biotopstrukturen nachrangiger Bedeutung. 
 

Schutzgut Umweltauswirkung ++ sehr erheblich 
+   erheblich 
--- nicht erheblich 

Mensch geringfügige Beeinträchtigung der vorhandenen 
Wohn-/ Mischbebauung durch Zunahme des 
Fahrverkehrs 

--- 

Pflanzen, Tiere, 
biol. Vielfalt 

dauerhafter Verlust und Veränderung von Lebens-
räumen nachrangiger Bedeutung 

-+ 

Boden Beeinträchtigung und dauerhafter Verlust der 
Bodenfunktionen durch Versiegelung 

-+ 

Wasser geringe Einschränkung der Versickerung und des 
Rückhaltevermögens, geringe Erhöhung der 
Abflussrate von Oberflächenwasser 

--- 

Klima/Luft geringe Veränderung von kleinklimatischen 
Bedingungen durch zusätzliche Bebauung 

--- 

Landschaft aufgrund der Vorbelastung keine Beeinträchtigung 
von Landschaftsbild oder landschaftsbezogener 
Erholung 

--- 

Kultur- und 
Sachgüter 

keine Beeinträchtigungen bei Berücksichtigung der 
Vermeidungsmaßnahmen 

--- 

 

Tabelle 2: Umweltauswirkungen hinsichtlich ihrer Erheblichkeit für das Gebiet 

9.3. Gegenüberstellung der Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung 
bzw. Nichtdurchführung der Planung 

Die oben beschriebenen zu erwartenden Umweltauswirkungen bei Umsetzung der 
geplanten Bauflächenentwicklung werden hier der Entwicklung des Umweltzu-
standes bei Nichtdurchführung der Planung gegenübergestellt: 

Prognose zur Entwicklung der Umwelt 

bei Durchführung der Planung bei Nichtdurchführung der Planung 

Mensch, Wohnumfeld, Lärm, optische Störungen 

Beeinträchtigungen der vorhandenen Wohn-
bebauung durch geringfügige Zunahme Kfz- 
Verkehr ist nicht auszuschließen. 

keine Veränderungen zu vermuten, Vor-
belastungen bleiben bestehen. 

Boden, Fläche 

dauerhafter Verlust aller Bodenfunktionen 
durch Versiegelung (GRZ 0,4); Vernichtung 
der Fläche als Wuchsstandort und Lebens-
raum, Nutzungsänderungen 

keine weitere Überbauung und Flächen-
versiegelung, kein Verlust der Boden-
funktionen; Erhalt des Lebensraum-
potenzials 

Wasser 

geringe Minderung des Retentionsvermögens 
und Beschleunigung des oberflächigen 
Wasserabflusses durch Versiegelung.  

es sind kaum Veränderungen des 
aktuellen Zustandes zu erwarten 
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Prognose zur Entwicklung der Umwelt 

bei Durchführung der Planung bei Nichtdurchführung der Planung 

Klima/Lufthygiene 

geringer Verlust einer Fläche mit klimatisch 
verbessernder Funktion (Kaltluftentstehung) 

geringfügig Kaltluftproduktion (klimatisch 
verbessernder Funktion) auf Grünland- 
fläche  

Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt 

dauerhafter Verlust von Biotopstrukturen 
nachrangiger Bedeutung sowie potentieller 
Lebensräumen durch Flächenversiegelung. 

Erhalt der Biotoptypen mit nachrangigem 
Wert für den Arten- und Biotopschutz 

Besondere Artenvorkommen, Natura 2000 

nicht betroffen, eine Einschränkungen nicht betroffen, keine Einschränkungen 

Landschaftsbild, landschaftsbezogene Erholung 

Veränderung durch Nutzungsänderungen;  

Raum insbesondere auf Grund der Vorbe-
lastungen und der eingeschränkten Nutzung 
für die Erholungsnutzung nicht relevant 

keine Beeinträchtigung des vorhandenen 
Landschaftsbildes; geringe Erholungs-
nutzung des Landschaftsraumes aufgrund 
der eingeschränkten Nutzung 

Kultur und Sachgüter 

keine Beeinträchtigung bei Berücksichtigung 
der Vermeidungsmaßnahmen 

keine Beeinträchtigung 

 

Tabelle 3: Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

Durch die Gegenüberstellung der Umweltentwicklungen wird deutlich, dass sich 
negative Auswirkungen bei Durchführung der Planungen in erster Linie auf die 
Schutzgüter Tiere / Pflanzen und Boden beziehen. 
 
Durch planerische Optimierung auf ein mit der Nutzung verträgliches Maß mittels 
bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen sowie grünordnerischen 
Maßnahmen können die negativen Auswirkungen der geplanten baulichen Nutzung 
auf die Umweltsituation reduziert werden. 
 
Weitere negative Auswirkungen entstehen zunächst durch die Störung während der 
Bauphase. Es sind vorübergehende Beeinträchtigungen durch Baulärm (Schutzgut 
Mensch), das Befahren mit Baufahrzeugen, das Lagern von Baumaterial u. ä. 
(Schutzgut Boden) zu rechnen. Diese Auswirkungen sind aber zeitlich begrenzt. 
 

10. Betroffenheit von Natura 2000 - Gebieten und europarechtlich geschützter 
Arten 

Das kohärente Europäische ökologische Netz „NATURA 2000“ gemäß Artikel 3 der 
Richtlinie 92/43/EWG besteht aus den Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung 
und den Europäischen Vogelschutzgebieten. Die Sicherung eines günstigen 
Erhaltungszustandes der europarechtlich geschützter Arten und Lebensräume, also 
Arten des Anhang II der FFH- Richtlinie, des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie 
sowie Lebensräume des Anhangs I der FFH- Richtlinie, ist vorrangiges Ziel dieser 
vorhandenen FFH- und Vogelschutzgebieten. 
 
Der Bebauungsplan ist auf seine Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung zu überprüfen (§ 34 BNatSchG). Im 
weiteren Umfeld des Vorhabengebietes sind zwei Teilgebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung an die EU gemeldet. Für die FFH-Gebiete existieren verbindliche 
Erhaltungsziele nach Artikel 6 (3) der Richtlinie 92/43/EWG. 
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Das FFH-Gebiet „Mittleres Zwickauer Muldental mit der Teilfläche „Langenberger 
Bach“ befindet sich ca. 0,5 km nordöstlich des Plangebietes. Die Teilfläche „Mulde 
um Wolkenburg und Remse“ liegt ca. 1 km in nordwestlicher Richtung. Es handelt 
sich um ein mäandrierendes, überwiegend naturnahes Fließgewässer in einer 
naturnahen, strukturreichen Tallandschaft des Hügellandes mit wechselnden 
Expositionen und stellenweise ausgeprägten Auestrukturen. Das Muldental ist 
abschnittsweise verkehrs- und siedlungsarm. Es ist zu gewährleisten, dass die 
Erhaltungsziele des FFH-Gebietes durch die Planung nicht beeinträchtigt werden: 
 

 

Abbildung 9: Planausschnitt, FFH-Gebiete „Mittleres Zwickauer Muldental“ 

1. 
Erhaltung des überwiegend naturnahen und sehr abwechslungsreichen Mittellaufs 
der Zwickauer Mulde und seiner Nebentäler mit wertvollem Grünland und Auen-
wäldern in den weitläufigen Talbereichen sowie großflächigen Laubmischwäldern an 
den stellenweise sehr steilen und felsdurchsetzten Talhängen. 
 
2. 
Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im 
Gebiet vorkommenden natürlichen Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse 
gemäß Anhang I der FFH-RL, einschließlich der für einen günstigen Erhaltungszu-
stand charakteristischen Artenausstattung sowie der mit ihnen räumlich und 
funktional verknüpften, regionaltypischen Lebensräume, die für die Erhaltung der 
ökologischen Funktionsfähigkeit der Lebensräume des Anhanges I der FFH-RL von 
Bedeutung sind.  
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Im Gebiet nachgewiesene Lebensraumtypen zum Stand 2005:  

Lebensraumtyp (LRT)  

EU-Code und Kurzbezeichnung 

Flächengrößen der  

Erhaltungszustände 

 

Einheit 

 A B C 

3150 Eutrophe Stillgewässer  3,08 1,27 ha 

3260 Fließgewässer mit Unterwasser-
vegetation 

 0,90 0,62 ha 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren  0,36  ha 

6510 Flachland-Mähwiesen 5,11 8,55 11,30 ha 

8122 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 0,14 3,45 0,10 ha 

8230 Silikatfelskuppen mit Pioniervegetation  0,23   

9110 Hainsimsen-Buchenwald  59,11  ha 

9130 Waldmeister-Buchenwälder  7,08   

9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder  12,31   

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder  104,88 5,28  

9180* Schlucht- und Hangmischwälder  2,69   

91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzauen- 
wälder 

 18,60  ha 

91F0Hartholzauenwälder  0,59   

Tabelle 4: Im Gebiet nachgewiesene Lebensraumtypen zum Stand 2005,  
  * prioritärer Lebensraumtyp 

Die landesweit bedeutsamen großflächigen Eichen-Hainbuchenwälder an den Tal-
hängen der Zwickauer Mulde und ihrer Zuflüsse zeichnen sich durch hohen 
Struktur- und Totholzreichtum und ein vielfach hervorragendes Arteninventar aus. 
Zu den wertvollsten Flächen gehören die Wälder unterhalb der Rochsburg und 
westlich von Waldenburg. Die strukturreichen Stillgewässer unterschiedlicher 
Sukzessionsstadien im Bereich der Sandgrube Penna sind von einer artenreichen 
Amphibien- und Libellenfauna besiedelt und deshalb naturschutzfachlich sehr wert-
voll. Die offenen Granulit- und Schieferfelsen sind auf Grund ihrer zahlreichen Vor-
kommen in guter Ausprägung von überregionaler Bedeutung, wobei insbesondere 
der Hauboldstein bei Wolkenburg mit seiner Größe und floristischen Ausstattung 
hervorzuheben ist. Den wenigen noch existierenden Flachland-Mähwiesen kommt 
eine Refugialfunktion in einem potenziellen Verbreitungsschwerpunkt dieses 
Lebensraumtyps zu. Hervorragende Flächen befinden sich im Park Wechselburg. 
 
3. 
Bewahrung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im 
Gebiet vorkommenden Populationen der Tier- und Pflanzenarten von gemein-
schaftlichem Interesse gemäß Anhang II der FFH-RL sowie ihrer Habitate im Sinne 
von Artikel 1 Buchst. f der FFH-RL. 
 

  



Bebauungsplan „dörfliches Wohngebiet 
an der Waldenburger Straße“ 

__________________________________________________________________________________ 
Sachsen Consult Zwickau  November 2021  Seite 55 

Im Gebiet nachgewiesene Arten zum Stand 2005:  

Art Habitattyp Vorkommende 
Erhaltungszustände 

A B C 

Säugetiere 

Biber (Castor fiber) Reproduktionshabitat  X  

Nahrungshabitat  X  

Fischotter (Lutra lutra) Nahrungshabitat    

Großes Mausohr (Myotis myotis) Reproduktionshabitat 
(Wochenstubenquartier) 

X x  

Winterquartier  X  

Jagdhabitat X   

Mopsfledermaus (Barbastella 
barbastellus) 

Reproduktionshabitat 
(Wochenstubenquartier) 

X X  

Winterquartier X X  

Jagdhabitat (Jagdhabitat/ 
Sommerquartierkomplex) 

X X  

Fische 

Bachneunauge (Lampetra planeri) Reproduktionshabitat  X  

Bitterling (Rhodeus sericeus 
amarus) 

Reproduktionshabitat   X 

Groppe (Cottus gobio) Reproduktionshabitat  X  

Amphibien 

Kammmolch (Triturus cristatus) Reproduktionshabitat X X X 

Libellen 

Grüne Keiljungfer (Ophiogomphus 
cecilia) 

Reproduktionshabitat  X  

Schmetterlinge 

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-
bläuling (Maculinea nausithous) 

Reproduktionshabitat   X 

Spanische Flagge (Euplagia 
quadripunctaria)* 

Reproduktionshabitat  X X 

Käfer 

Eremit (Osmoderma eremita)* Reproduktionshabitat  X X 

Moose 

Grünes Besenmoos (Dicranum 
viride) 

Reproduktionshabitat  X  

Tabelle 5: Im Gebiet nachgewiesene Arten zum Stand 2005; * prioritäre Art 

Eine Besonderheit ist der sachsenweit einzige bekannte Fundort des Grünen 
Besenmooses (Dicranum viride) an der Rochsburg, wobei es sich um ein klein-
flächiges, vom restlichen Verbreitungsgebiet isoliertes Vorkommen handelt. Auf 
Grund seiner Strukturvielfalt bietet das Gebiet sehr gute Lebensbedingungen für 
Fledermäuse. Das Große Mausohr (Myotis myotis) und die Mopsfledermaus 
(Barbastella barbastellus) finden hier neben hervorragenden Jagdgründen in den 
Wäldern auch geeignete Fortpflanzungsquartiere und Überwinterungsplätze. So 
befindet sich im Göhrener Eisenbahnviadukt eine der landesweit größten Wochen-
stuben des Großen Mausohrs. Der Kammmolch (Triturus cristatus) weist in der 
Sandgrube Penna und im Frohnbachtal regional bedeutsame, individuenstarke 
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Populationen auf. Die Vorkommen des Eremiten sind von regionaler Bedeutung, da 
sie sich am Rande des sächsischen Verbreitungsgebietes befinden.  
 
4. 
Besondere Bedeutung kommt der Erhaltung beziehungsweise der Förderung der 
Unzerschnittenheit und funktionalen Zusammengehörigkeit der Lebensraumtyp- und 
Habitatflächen des Gebietes, der Vermeidung von inneren und äußeren Stör-
einflüssen auf das Gebiet sowie der Gewährleistung funktionaler Kohärenz 
innerhalb des Gebietssystems NATURA 2000 zu, womit entscheidenden Aspekten 
der Kohärenzforderung der FFH-RL entsprochen wird. 
 
Das geplante Baugebiet wirkt sich aufgrund der räumlichen Entfernung sowie den 
unterschiedlichen Biotopausstattungen auf die Erhaltungsziele, die Lebensraum-
qualität und das Lebensraumpotenzial des Gebietes und auf das maßgebliche 
Artenspektrum nicht nachteilig oder bestandsgefährdend aus. Hinsichtlich beider 
FFH- Teilgebiete sind keine erheblichen Beeinträchtigungen des europäischen 
Biotopverbundes Natura 2000 durch das Vorhaben zu erwarten. Von der FFH- 
Verträglichkeit der Bauplanung ist somit auszugehen. 
 
Eine FFH-Verträglichkeitsprüfung gemäß § 34 BNatSchG i. V. m. § 22 Sächsisches 
Naturschutzgesetz SächsNatSchG ist somit nach überschlägiger naturschutz-
fachlicher Prüfung im vorliegenden Fall entbehrlich. 

11. Artenschutz 

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt insbesondere durch § 44 in 
Verbindung mit der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) den besonderen 
Artenschutz. Es setzt gleichzeitig die sich aus Artikel 12 der FFH-Richtlinie (Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie, Richtlinie 92/43/EWG) und Artikel 5 der Vogelschutz-
Richtlinie (Vogelschutz-RL, Richtlinie 79/409/EWG) ergebenden Verpflichtungen der 
Bundesrepublik Deutschland innerhalb der Europäischen Union um. Gemäß § 44 
BNatSchG, Absatz 1 ist es insbesondere verboten: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu 
fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 

2. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten und der europäischen 
Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinter-
ungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 
liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 
Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 
geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zer-
stören. 

Diese sogenannten Zugriffsverbote gelten im besiedelten wie unbesiedelten 
Bereich. Es ist zu prüfen, inwieweit das Vorhaben des Bebauungsplanes „Misch-
gebiet an der Waldenburger Straße“ diese Zugriffsverbote insbesondere bezüglich 
streng geschützter Arten verletzen kann. Eine Verletzung von Verboten des § 44 
Abs. 1 BNatSchG kommt in Betracht, wenn Fortpflanzungs- oder Ruhestätten 
entnommen, beschädigt oder zerstört werden (Verletzung Abs. 1 Punkt 3). 
 
Aufgrund der vorhandenen Habitatstruktur (Dauergrünland umgeben von Bebauung, 
Gärten, landwirtschaftlichen Nutzflächen) kommt der Vorhabenfläche potenzielle 
Bedeutung als Nahrungs- und Rastplatz für in der Umgebung brütende Vogelarten 
(wie Amsel, Mäusebussard, Ringeltaube oder Rabenkrähe) zu. Diese Arten finden 
aber im Umfeld genügend Ausweichmöglichkeiten zur Nahrungssuche. Mit Über-
bauung der Fläche würde kein Lebensraum für Vogelarten verloren gehen.  
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Um vor allem Störungen (§ 44 Abs. 2 BNatSchG) von im Umland des Vorhabens 
brütenden Vogelarten, die zu einer Verschlechterung des Erhaltungszustandes der 
lokalen Population führen könnten, auszuschließen, ist folgende Maßnahme geeig-
net:  
• Baustellenerschließung, Überbauung / Abschieben der Bodenflächen außer- 
 halb der Brutzeit (Oktober - März). 
 
Es lässt sich prognostizieren, dass auf der Fläche der geplanten Bebauung keine 
artenschutzrechtlichen Risiken zu erwarten sind und eine zulässige Gestaltung des 
Vorhabens im nachfolgenden B-Plan-Verfahren möglich ist. 

12. Naturschutzfachliche Eingriffsregelung - Vermeidung, Verringerung und Aus-
gleich der nachhaltigen Umweltauswirkungen 

Für Eingriffe, die nachfolgend auf ein Bebauungsplanverfahren zu erwarten sind, 
sieht § 1a BauGB die Anwendung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung nach 
den Naturschutzgesetzen vor. Nach § 9 Sächsisches Naturschutzgesetz werden 
Eingriffe in Natur und Landschaft als Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Land-
schaftsbild erheblich beeinträchtigen können, bewertet. Aussagen zur Vermeidung, 
Verminderung und zum Ausgleich sind zu entwickeln. 

12.1. Maßnahmen zur Vermeidung, Verhinderung und Minimierung der festgestell-
ten nachteiligen Umweltauswirkungen in der Bau- und Betriebsphase 

Neben den grundsätzlich zu berücksichtigenden Umweltstandards sind Schutz-
maßnahmen und grünordnerische Maßnahmen auf den unbebauten Grund-
stücksflächen sowie bauliche Festsetzungen zur Vermeidung und Minderung des 
Eingriffs vorgesehen. Sie sind im Bebauungsplan nach § 9 (1) BauGB als planer-
ische und textliche Festsetzungen verbindlich festgelegt. 

12.2. Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

Auf Grundlage des beschriebenen Umweltzustandes werden in Orientierung an die 
“Handlungsempfehlungen zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Frei-
staat Sachsen” zur Anwendung der Naturschutzfachlichen Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung die zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft bewertet und 
der erforderliche Ausgleichsbedarf ermittelt. 
 
Erfassung und Bewertung des Ausgangszustandes: 

Die Erfassung und Bewertung des Naturhaushaltes erfolgt auf der Grundlage der 
Biotoptypenkartierung. Es werden die Kartiereinheiten des CIR-Schlüssels zur ein-
deutigen Codierung herangezogen (siehe "Handlungsempfehlungen zur Bewertung 
und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen"). 
 
Bei den Biotoptypen im Bereich des geplanten Wohngebietes handelt es sich aus-
schließlich um ein intensiv genutztes mesophiles Grünland mit nachrangiger 
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz (Ausgangswert AW = 10).  
 
Wertminderung/Wertsteigerung der Biotoptypen: 

Die Biotoptypen werden anhand der Kriterien Natürlichkeit, Seltenheit / Gefährdung 
und zeitliche Wiederherstellbarkeit nach ihrer Bedeutung klassifiziert. Entsprechend 
der Bedeutungsklassen der 5-stufigen Skala wird den Biotoptypen ein Biotopwert/ 
Ausgangswert zugeordnet, der maximal 30 Wertstufen erreichen kann. Der biotop-
bezogene Ausgleich wird in Tabelle 9 der ausgleichbaren Wertminderung gegen-
übergestellt und bilanziert. 
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Aus Sicht des Biotopwertes stellt der Eingriff in Natur und Landschaft eine Wert-
minderung von 0,95 WE dar. 
 
Als Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahme für den Verlust der Biotoptypen werden als 
Fläche für den Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft im Sinne der §§ 14, 
15 BNatSchG eine ca. 600 m2 große Fläche als Blühweise sowie entlang der 
südwestlichen Flurstücksgrenze eine freiwachsende Hecke entwickelt.  
 
Die Kompensation verbessert den Ausgangszustand der Flächen signifikant.  
 
Aufwertung der Lebensraumfunktion, Förderung von Biodiversität: 
Fähigkeit von Landschaftsteilen, Arten und Lebensgemeinschaften Lebensstätten 
zu bieten, so dass das Überleben der Arten bzw. Lebensgemeinschaften ent-
sprechend der naturräumlichen Ausstattung gewährleistet ist; Lebensraum für 
Bienen und andere Insekten. 
 
Aufwertung der Biotopentwicklungsfunktion:  
Fähigkeit von Landschaftsteilen, potentielle Lebensstätten für Pflanzen, Tiere und 
Bodenorganismen zu bieten. 
 
Aufwertung der Retentionsfunktion: 
Aufgrund der Reliefbedingungen, der Vegetationsstruktur und den Bodenverhält-
nissen kann Oberflächenwasser zurückgehalten werden. Dies führt zu ausge-
glichenen Abflussverhältnissen in Fließgewässern. 
 
Ästhetische Funktion: 
Fähigkeit der Landschaft, aufgrund eines ästhetisch ansprechenden Landschafts-
bildes (Vielfalt, Blüten etc.) eine Voraussetzung für die körperliche und geistige 
Regeneration des Menschen zu bieten. 
 

  

Abbildung 10: Fläche für den Kompensationsbedarf A1 (Foto SCZ vom 11.03.2021) 

 
Der Gemeinde Callenberg stehen keine geeigneten Flächen für Entsiegelungs- und 
Abrissmaßnahmen zur Verfügung stehen.   
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Tabelle 7: Wertminderung und biotopbezogener Ausgleich 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
F

E
 A

u
s
g
le

ic
h

b
a

r 

C
o
d

e
 

B
io

to
p

ty
p
 

Ü
b
e

rt
ra

g
  
W

E
 M

in
d
. 

A
 

(S
p

. 
1

3
) 

M
a

ß
n

. 
N

r.
  

(A
 1

 b
is

 x
) 

 

C
o
d

e
 

M
a

ß
n
a

h
m

e
  

(A
 =

 A
u

s
g

a
n

g
s
b
io

to
p

; 
 

Z
 =

Z
ie

lb
io

to
p

) 
 

 A
u

s
g

a
n

g
s
w

e
rt

 (
A

W
) 

P
la

n
u

n
g

s
w

e
rt

  
(P

W
) 

D
if
fe

re
n
z
w

e
rt

 (
D

W
) 

(S
p

. 
2

2
-2

1
) 

F
lä

c
h

e
 [

h
a

] 

W
E

 A
u

s
g

le
ic

h
 

W
E

 A
u

s
g
le

ic
h
s
ü

b
e

r-

s
c
h
u

s
s
 (

+
) 

 W
E

 A
u

s
g

le
ic

h
 

Ü
b
e

r.
/D

e
f.

, 
(S

p
. 

2
5

-1
7

) 

FE 1 41 300 Intensiv genutztes 
mesophiles Grünland 

0,952 A2 41 300 A: intensiv genutztes mesophiles 
Grünland 

10  12 0,06 0,72 --- 

41 200 Z: Blühwiese  22 

A1 41 300 A: intensiv genutztes mesophiles 
Grünland 

10  10 0,023 0,23  

65 300 Z: freiwachsende Hecke  20 

 

 

  WE Mind. A 0,952          
+ 0,95 

 



Bebauungsplan „dörfliches Wohngebiet 
an der Waldenburger Straße“ 

__________________________________________________________________________________ 
Sachsen Consult Zwickau  November 2021  Seite 61 

12.3. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 1a BauGB 

Zur Erzielung des erforderlichen Kompensationsbedarfs werden Flächen für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft, bereitgestellt und als geeignete Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahme festgesetzt: 
 
Die Eignung der Fläche orientiert sich am Entwicklungspotenzial und der natur-
schutzfachlichen Aufwertbarkeit. Der Ausgleich kann nach § 1a BauGB auf dem 
Baugrundstück selbst, im Geltungsbereich des Bebauungsplans als auch außerhalb 
der Eingriffsfläche an anderer Stelle erfolgen. In dem betroffenen Landschaftsraum 
ist ein Zustand zu schaffen, der den vor dem Eingriff vorhandenen Zustand in 
weitest möglicher Annäherung in gleicher Art, mit gleichen Funktionen und Wirk-
ungen und ohne Preisgabe wesentlicher Faktoren des ökologischen und/ oder 
optischen Beziehungsgefüges fortführt. Bei nicht ausgleichbaren Eingriffen hat der 
Verursacher die durch den Eingriff gestörten Funktionen des Naturhaushaltes oder 
des Landschaftsbildes in dem vom Eingriff betroffenen Natur- oder Landschafts-
raum durch Ersatzmaßnahmen möglichst gleichwertig wieder herzustellen. 
 
Die durch den Bau von 2 bis 3 Einzelhäusern zu erwartenden Beeinträchtigungen 
werden innerhalb und außerhalb der Eingriffsfläche durch die verbindliche Zu-
ordnung einer Ersatzmaßnahme zum Bebauungsplan ausgeglichen. Die geplanten 
Maßnahmen befinden sich im räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit dem 
Eingriffsort im Nordwesten von Langenchursdorf. 
 
Als Maßnahme A1 für den Verlust von Biotopstrukturen sowie als Kompensations-
maßnahme für die Bodenversiegelung ist an der südwestlichen Grundstücksgrenze 
eine geschlossene, freiwachsende, 3,0 m breite Hecke zu entwickeln. Als Maß-
nahme A2 wird die Entwicklung einer Blühwiese auf dem Flurstück 413/17 (Teil-
flurstück), Gemarkung Langenchursdorf festgesetzt. Der genaue Flächenumgriff 
wird im weiteren Bebauungsplanverfahren mit der unteren Naturschutzbehörde 
abgestimmt.  
 
Die geplanten Ersatzmaßnahmen umfassen ca. 800 m2 innerhalb und außerhalb 
des Geltungsbereichs, so dass der Eingriff in Natur und Landschaft vollständig 
kompensiert ist. Einem Ausgleichsbedarf von 0,95 WE stehen 0,95 WE Ausgleich 
gegenüber. 

12.4. Prüfung anderweitiger Planungsmöglichkeiten 

Varianten der Festsetzungen, die während der Planung zur Diskussion standen, 
beziehen sich auf: 

• Verkehrsanbindung, 
• grünordnerische Festsetzungen, 
• Ausgleichsmaßnahmen 

Diese wurden mit dem aktuell vorliegenden Planentwurf unter Berücksichtigung der 
nutzungsbedingten Planungsansprüche hinsichtlich der Umweltbelange optimiert. 

13. Sonstige Angaben 

13.1. Technische Verfahren und Hinweise auf Schwierigkeiten bei der Zusammen-
stellung der erforderlichen Informationen 

Die in der Umweltprüfung genutzten Erfassungs- und Bewertungsverfahren zur 
Beurteilung der Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit der Schutzgüter, der 
betrachteten Funktionen von Natur und Umwelt und der zu erwartenden Umwelt-
auswirkungen durch die Planung orientieren sich an gängige Planungshilfen und 
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Leitfäden, die auf der Grundlage vorhandener Daten und Plangrundlagen 
angewendet werden. Die schutzgut- und eingriffsbezogenen Indikatoren werden in 
den schutzgutbezogenen Beschreibungen des Umweltzustandes im Einzelnen 
erläutert. 
 
Die vorliegenden Informationen basieren auf den im Literatur- und Quellen-
verzeichnis zusammengestellten Daten und Plangrundlagen, die in den Planmaß-
stäben z. T. zwischen 1:50.000 (Bodenbewertung etc.) und 1:10.000 (FNP etc.) 
vorliegen. Maßstabsgerechte Informationen können aus dieser Maßstabsebene nur 
überschlägig abgeleitet werden. Sie werden als Beurteilungsgrundlage zusammen 
mit den von den Fachbehörden bereitgestellten Informationen als ausreichend 
erachtet. 
 
Die Prognose und Differenzierung nutzungsbedingter Auswirkungen der Planungen 
auf die Umwelt kann zum derzeitigen Planungsstand nur pauschal und überschlägig 
beurteilt werden und ist im Rahmen des Monitoring zu überprüfen. 

13.2. Geplante Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen 
(Monitoring) 

Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen verbleiben nach Realisierung des 
Bebauungsplanes einschließlich der planerischen und textlichen Festsetzungen 
nicht. Mögliche Überwachungsmaßnahmen beziehen sich daher in erster Linie auf 
die Überprüfung der Wirksamkeit der im Bebauungsplan festgesetzten Maßnahmen 
und auf bisher nicht voraussehbare erhebliche Umweltauswirkungen der Planung 
durch die Gemeinde Callenberg. 
 
Es sind folgende Überwachungsmaßnahmen denkbar: 

 Überprüfung des entwickelten Artenbestandes innerhalb der Bauflächen 
(Grünordnung) sowie der Kompensationsfläche nach 5 bzw. 10 Jahren, 

 Überprüfung der landschaftlichen Einbindung der Bauflächen und ihrer Fern-
wirkung, z.B. durch Fotodokumentation der Orts-/ Landschaftsbildveränder-
ungen und der Randeingrünung. 

13.3. Allgemeinverständliche Zusammenfassung (Umweltbericht) 

Die Gemeinde Callenberg beabsichtigt mit der Überplanung des Bereiches an der 
Waldenburger Straße im Ortsteil Langenchursdorf mittels Bebauungsplan nach § 30  
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) eine maßvolle Ergänzung der Wohnbauflächen zu 
ermöglichen. Im Bereich des Flurstücks 414/4 der Gemarkung Langenchursdorf ist 
eine Bebauung mit Einzel- und / oder Doppelhäusern vorgesehen. 
 
Der Geltungsbereich mit einer Fläche von ca. 2.700 m2 (die Straßenverkehrsfläche 
mit einer Flächengröße von ca. 315 m2 ist im Bestand vorhanden) befindet sich im 
Außenbereich der Gemeinde. Die Kompensationsfläche für den Eingriff in Natur und 
Landschaft ist innerhalb und außerhalb dieses Geltungsbereiches vorgesehen. 
 
Momentan handelt es sich bei dem Flurstück um ein mesophiles Grünland mit 
intensiver Nutzung. Das Planungsgebiet wird durch vorhandene Wohnbebauung mit 
Nebenanlagen, ein Autohaus, einer Alpaka-Farm mit Wollwerkstatt sowie durch 
landwirtschaftliche Nutzflächen begrenzt. 
 
Im Umweltbericht werden die verfügbaren umweltrelevanten Informationen zum 
Planungsraum systematisch zusammengestellt und bewertet. Dies soll die sach-
gerechte Abwägung erleichtern. Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
wird in Abstimmung mit den Fachbehörden (Scoping im Zuge der frühzeitige 
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Behördenbeteiligung nach § 2 (4) bzw. § 4 (1) BauGB)) festgelegt und basieren auf 
vorhandenen Plan- und Datengrundlagen. 
 
Die Ergebnisse der Umweltprüfung werden im Umweltbericht beschrieben. Mit den 
planerischen und textlichen Festsetzungen des „dörflichen Wohngebietes an der 
Waldenburger Straße“ sind aufgrund der Bestandssituation und den Vorbelastungen 
des Landschaftsraumes bezogen auf die meisten Schutzgüter geringe Umwelt-
belastungen verbunden. Durchschnittliche / mittlere Umweltbelastungen sind in 
Bezug auf die Schutzgüter Boden sowie Tiere und Pflanzen zu erwarten. 
 
Es wurden bau-, anlage- und nutzungsbedingte Wirkfaktoren betrachtet. Eine 
dauerhafte Beeinträchtigung im Sinne § 2 Abs. 4 BauGB stellt die Neuversiegelung 
(GRZ 0,4) dar. Mit Umsetzung der baulichen, gestalterischen und grünordnerischen 
Festsetzungen (Pflanzgebote) wird sich das Wohngebiet langfristig in die land-
schaftliche Umgebung einfügen und die negativen Auswirkungen mindern. 
 
Die Ermittlung der Eingriffskompensation erfolgt nach den „Handlungsempfehlungen 
zur Bewertung und Bilanzierung von Eingriffen im Freistaat Sachsen“. Der aktuelle 
Zustand wurde im Gelände aufgenommen und mit der geplanten Entwicklung 
verglichen. Zur Kompensation der nicht vermeidbaren Beeinträchtigungen werden 
dem Bebauungsplan zwei Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen zugeordnet. Festgesetzt 
sind die Anlage einer Blühwiese in nächster Umgebung sowie eine Hecken-
pflanzung entlang der südwestlichen Flurstücksgrenze. 
 
Einem Ausgleichsbedarf von 0,95 WE stehen 0,95 WE Ausgleich gegenüber, so 
dass der Eingriff in Natur und Landschaft vollständig kompensiert ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Callenberg, den 09.11.2021 
 
 
 
 
 

Röthig 
Bürgermeister 
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Anhang 
 
Zur Verwendung empfohlene Arten 
 
Folgende Arten werden im Bereich des Baugebietes zur Verwendung empfohlen: 
 
Bäume für das Baugebiet  

Acer campestre    Feldahorn 
Acer pseudoplatanus   Bergahorn 
Carpinus betulus    Hainbuche 
Fagus sylvatica    Rotbuche 
Fraxinus excelsior    Gemeine Esche 
Juglans regia    Echte Walnuss 
Prunus avium    Vogelkirsche 
Prunus padus    Traubenkirsche 
Quercus petraea    Traubeneiche 
Quercus robur    Stieleiche 
Sorbus aria     Mehlbeere, Echte 
Sorbus aucuparia    Vogelbeere 
Taxus baccata    Gemeine Eibe 
Tilia cordata     Winterlinde 
 
 
Strauchgehölze 

Amelanchier ovalis    Gewöhnliche Felsenbirne 
Cornus sanguineum    Roter Hartriegel 
Corylus avellana    Haselnuss 
Crataegus monogyna   eingriffliger Weißdorn 
Crataegus laevigata    zweigriffliger Weißdorn 
Euonymus europaeus   Pfaffenhütchen (giftig) 
Prunus spinosa    Schlehe 
Rosa spp.      Wildrosen-Arten 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus     Gewöhnlicher Schneeball 
 
 


